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1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise 

Der vorliegende Bericht dient dazu, gemäß der Aufgabenstellung für das AP 1 „Forschungsdesign 
und -fragen für AP 2 bis 4 zu präzisieren, die vorgesehenen Methoden hinsichtlich ihrer Eignung 
zu prüfen und die Methodenauswahl wissenschaftlich fundiert zu begründen. Außerdem wird die 
inhaltliche Schwerpunktsetzung der einzelnen Arbeitspakete überprüft.“ 

Die Grundlagen dafür liefert ein Literaturreview, der den Forschungsstand zu den in den AP 2 bis 
AP 4 zu behandelnden Themenfeldern aufzeigt, vgl. Bearbeitungsstruktur gemäß Abbildung 1-1. 
Die Ergebnisse dieses Reviews werden in diesem Bericht zusammenfassend dargestellt. 

 

Abbildung 1-1: Bearbeitungsstruktur und Zuständigkeiten  

 
Quelle: eigene Darstellung. 

Nachfolgend wird zunächst im Kapitel 2 die Vorgehensweise des Literaturreviews dargelegt. Ein 
wesentlicher Aspekt ist dabei die zielorientierte Auswahl der Literatur und deren Auswertung im 
Hinblick auf die in den folgenden Arbeitspaketen zu behandelnden Fragestellungen. Die auf die 
einzelnen Quellen bezogene Dokumentation der Erkenntnisse erfolgt im vorliegenden Bericht in 
einer vereinfachten tabellarischen Form (Anhang 1). 

Im Kapitel 3 folgen die Schlussfolgerungen, die sich aus einer qualitativen Evaluation des Literatur-
reviews für das Forschungsdesign ergeben. Für die jeweiligen Arbeitspakete werden die im Ange-
bot vom 28.02.2018 vorgeschlagenen methodischen Vorgehensweisen und Schwerpunkte geprüft, 
anhand der gesichteten Literatur begründet, weiter detailliert und – falls erforderlich – modifiziert. 
Dazu werden jeweils die Ergebnisse des Literaturreviews zusammengefasst, die für die weitere 
Bearbeitung in den jeweiligen Arbeitspaketen von besonderer Bedeutung sind. 

In Kapitel 4 werden die sich aus der Gesamtschau der Arbeitspakete ergebenden Schlussfolge-
rungen nochmals zusammengefasst. 
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2. Überblick zum Literaturreview 

Der Literaturreview erfolgte in einem dreistufigen Verfahren: 

1. Entwicklung einer Longlist 

2. Kondensierung auf eine Shortlist 

3. Qualitative Evaluation der Shortlist 

Die Umsetzung der Schritte erfolgte entsprechend der nachfolgend skizzierten Vorgehensweise, 
wobei zwischen allen drei Schritten mehrere Iterationen vorgenommen wurden: 

zu 1) Entwicklung einer Longlist 

Die Entwicklung der Longlist wurde bereits bei der Angebotserstellung begonnen und mit dem da-
maligen Stand dort dokumentiert. Als „living document“ wurde diese Liste seit Beginn des Vorha-
bens weitergeführt und wird während der gesamten Bearbeitungszeit ergänzt werden, insbesonde-
re um aktuelle Titel mit spezifischen Bezügen zu den Themen der AP 2 bis 4. 

Den Einträgen in der Longlist liegt folgende Systematik zugrunde: 

· Recherche – nach Themenschwerpunkten 

Tabelle 2.1: Systematik der Literatur-Recherche – „Longlist“  

Kategorie Subkategorie 

Sozialwissenschaftliche Grundlagenliteratur  

Basisliteratur (fachspezifische und inter-
disziplinäre Ansätze) 

 

· Partizipationsforschung 

· Organisationsforschung 

· Wissensvermittlung, Nachhaltigkeit und Generati-
onengerechtigkeit 

· Umwelt- und Techniksoziologie 

Spezifische Literatur (methodisch) · Dialogorientierte Öffentlichkeitsbeteiligung 

· Einbeziehung von Jugendlichen 

· Selbsthinterfragende, lernende Organisationen – 
insbesondere Behörden 

· Lernende Verfahren 

· Narrative und Zukunftsbilder 

Spezifische Literatur (inhaltlich) 

 

· Auslegungen und Analysen zum Standortaus-
wahlgesetz (StandAG) 

· Erfahrungen mit Endlagerverfahren in Deutsch-
land 

· Fallbeispiele: Endlagerung im Ausland 

· Fallbeispiele: Partizipation in umweltrelevanten 
Großvorhaben 

 

Quelle: BfE-Öffentlichkeitsbeteiligung 2018. 
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Die Recherche erfolgte – neben der Nutzung der vorhandenen Grundlagenliteratur und Standard-
werke – in Bibliotheken und bekannten Journals. Außerdem wurden Quellen aus früheren und ak-
tuellen Arbeitskontexten der beteiligten Institutionen sowie Arbeiten, an denen die beteiligten Insti-
tutionen selber beteiligt waren, verwendet. Bevorzugt wurden aktuelle, neue Publikationen in die 
Longlist aufgenommen. 

zu 2) Kondensierung auf eine Shortlist 

Auftragsgemäß dient der Literaturreview dazu, das Forschungsdesign für die AP 2 bis 4 zu prüfen 
und zu präzisieren. Dazu wurde die aus über 300 Titeln bestehende Longlist zu einer Shortlist 
kondensiert. Letztere umfasst solche Titel, die möglichst passgenaue Bezüge zu den zu behan-
delnden Fragestellungen aufweisen. 

Die Auswahl der für die Shortlist relevanten Titel erfolgte auf Basis der folgenden vier Kriterien: 

· Bezug zum vorliegenden Forschungskontext: Gestaltung komplexer Großvorhaben, insbesonde-
re hinsichtlich Verfahren, Organisation und Partizipation 

· Beitrag zu den aus dem Arbeitsauftrag hergeleiteten Zielsetzungen der einzelnen APs (siehe 
Kriterienkatalog für Schritt 3 (Qualitative Evaluation)) 

· Aktualität 

· Expertenwissen des Projektteams 

Neben diesen qualitativen Kriterien wurde als quantitativer Rahmen die detaillierte Auswertung von 
etwa 15 bis 20 Quellen pro Themenschwerpunkt (AP 2, 3 und 4) vorgesehen. Dieser Umfang ge-
währleistet eine angemessene fachliche Breite und Tiefe des Literaturreviews. Im Verlaufe der 
weiteren Arbeiten zu den Arbeitspaketen 2 bis 4 werden nach Bedarf weitere Quellen ausgewertet. 

Der aktuelle Stand der Shortlist ergibt sich aus dem Literaturverzeichnis dieses Berichts sowie aus 
den Titeln, die im Rahmen der nachfolgend beschriebenen qualitativen Evaluation berücksichtigt 
wurden und in den Matrizes im Anhang 1 aufgeführt sind. 

zu 3) Qualitative Evaluation der Shortlist 

Die Evaluation der in der Shortlist zusammengestellten Titel erfolgte zielorientiert und effizient. Im 
Fokus stehen die Forschungsfragen und Zielstellungen der AP 2 bis 4. Diese wurden in folgenden 
Kriteriensätzen reflektiert, die nach Arbeitspaketen gegliedert sind und die Grundlage für die Aus-
wertung der Literatur darstellen: 

· AP 2: Dialogorientierte Öffentlichkeitsbeteiligung  

‒ Konflikt-Dynamiken in umweltrelevanten, umstrittenen und regional relevanten Großvorhaben 

‒ Erfolgskriterien, Zielvorgaben und Praktikabilität in Beteiligungsverfahren 

‒ Rollen, Ebenen und Zuständigkeiten von Behörden im Beteiligungsprozess 

· AP 3: Selbsthinterfragendes und lernendes Verfahren 

‒ Ko-Kreation bei der Gestaltung von Beteiligungsverfahren und der Berücksichtigung der Er-
gebnisse bei behördlichen Entscheidungen  

‒ Merkmale selbsthinterfragender, lernender Verfahren (in der Praxis umstrittener Großvorha-
ben) 
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‒ Organisationskultur selbsthinterfragender Institutionen / Behörden  

· AP 4: Zukunftsbilder für die Endlagerung 

‒ Abgrenzung des Begriffs „Narrativ“ zu anderen Begriffen  

‒ Eigenschaften und Funktionen von Narrativen allgemein 

‒ Narrativ als Kommunikation von Zukunftsbildern 

 

Die Beiträge der Literatur zu diesen Kriterien sind für jedes Arbeitspaket in einer Matrix zusam-
mengeführt. Die drei Matrizes für die Arbeitspakete AP 2 bis AP 4 sind diesem Bericht als An-
hang 1 beigefügt.  
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3. Prüfung und Begründung Forschungsdesign 

In diesem Kapitel werden Erkenntnisse aus dem Literaturreview zusammengefasst und Schluss-
folgerungen aus der qualitativen Evaluation des Literaturreviews im Hinblick auf das Forschungs-
design gezogen. Entsprechend der Aufgabenstellung für das Arbeitspaket 1 werden hier jeweils für 
die einzelnen Arbeitspakete AP 2 – AP 4 die im Angebot vom 28.02.2018 vorgeschlagene metho-
dische Vorgehensweise und thematischen Schwerpunkte geprüft und falls erforderlich modifiziert. 
Anhand der ausgewerteten Literatur wird außerdem die Vorgehensweise begründet und in zentra-
len Punkten untersetzt. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird an dieser Stelle kurz das dem Projekt zugrundeliegende 
Verständnis von Partizipation dargelegt: 

Partizipation verstehen wir in diesem Vorhaben als Überbegriff für alle Formen der Beteiligung in 
der Entscheidungsfindung, die in einem Prozess des Austauschs von Erfahrungen und Wissen 
den Meinungsbildungsprozess anreichern und Problemlösungen entwickeln helfen. Das Ziel von 
Partizipation ist es einerseits, auf der fachlichen Ebene keine wichtigen Aspekte zu übersehen und 
andererseits, auf der prozessualen Ebene durch die Beteiligung Dritter eine Legitimation der ent-
wickelten Lösungsansätze zu unterstützen (vgl. u. a. Spieth-Achtnich 2017). Diese allgemeine De-
finition korrespondiert mit der politikwissenschaftlichen Einordnung des Policy Zyklus und der Ein-
beziehung nichtstaatlicher Akteure in Formulierung, Implementation und Evaluation von Politik 
(Newig 2011) sowie mit der Einschätzung von Renn (2013), für den die verschiedenen Formen des 
Einflusses auf kollektiv verbindliche Vereinbarungen durch Akteure, die nicht fachlich zuständig 
sind, als Partizipation einzuordnen ist. 

Für das Vorhaben ist außerdem eine Differenzierung in 

· informelle Formate der Beteiligung, die in Art und Umfang nicht reguliert ist, 

· sowie den Maßnahmen der klassischen aus dem Planungsrecht bekannten Öffentlichkeits-
beteiligung (Stellungnahmeverfahren, Erörterungstermine), die gesetzlich geregelt sind, 
und der weitergehenden formellen Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortauswahlverfahren, 
die gesetzlich im StandAG vorgeschrieben ist (Fach- und Regionalkonferenzen), 

relevant. Im Folgenden wird der Begriff der Partizipation synonym zum Begriff der Beteiligung als 
Oberbegriff für beide Beteiligungsbereiche des Standortauswahlverfahrens verwendet. Das Stan-
dAG eröffnet zwischen beiden Bereichen einen fließenden Übergang, in dem es Beteiligungsrech-
te definiert, die Ausgestaltung der entsprechenden Partizipationsprozesse und Maßnahmen aber 
offenlässt (siehe vertiefend dazu Kapitel 3.2 , Abschnitt zu AP 3.1). 

3.1. AP 2: Dialogorientierte Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortauswahlverfah-
ren 

Methodische Vorgehensweise 

In diesem Arbeitspaket stehen die Konsequenzen aus Literaturrecherche und Auswertung bei-
spielhafter strittiger Großvorhaben im In- und Ausland im Hinblick auf die zu entwickelnde Beteili-
gungskonzeption1 im Mittelpunkt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen: Das Design eines Beteili-
                                                           
1  In diesem Abschnitt wird zwischen ‚Beteiligungskonzeption‘ und ‚Beteiligungskonzept‘ unterschieden. Ein Konzept 

(etwa der Konzeptentwurf des BfE von August 2018 für die Startphase der Beteiligung) umfasst konkrete Maßnah-
men, Zielgruppen und Zeitleisten und lässt sich dann im Rahmen eines Beteiligungsprozesses umsetzen. Es ist so-
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gungsprozesses muss auf den Beteiligungsgegenstand, die möglichen Beteiligungstiefen (Informa-
tion, Konsultation, Kooperation, Mitentscheidung) (Ewen et al. 2013, S. 20; Fung 2006) und seine 
gesellschaftliche Einbettung zugeschnitten werden (Baker und Chapin 2018; Carpini et al. 2004; 
Bryson et al. 2013; Dietz und Stern 2008). 

Der Beteiligungsgegenstand ist eingebettet in jeweils aktuelle Formen von gesellschaftlichem Dis-
kurs und Konfliktdynamiken (vgl. Glasl 2013, S. 199–311; Eisner et al. 2003, S. 17–23). Vorschlä-
ge zur Vorgehensweise in der Beteiligung gehen meist implizit davon aus, dass in der Vergangen-
heit gewonnene Erfahrungen (ungeprüft) in die Zukunft übertragen werden können. Bei einem 
Vorhaben, das weit in die Zukunft greift, kann dies nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden. 
Erfolgreiche oder gescheiterte Ansätze aus anderen Zusammenhängen, mit unterschiedlichen 
Konflikthistorien und Konstellationen, können nicht unreflektiert auf das Standortauswahlverfahren 
angewendet werden. Auch die Geschichte der konfliktbeladenen gesellschaftlichen Auseinander-
setzung zur Atomenergie gilt es zu beachten. So verweist das Positionspapier des BfE in diesem 
Zusammenhang darauf, dass „Whyl, Wackersdorf oder Gorleben … Symbole einer Auseinander-
setzung“ darstellen, „die bis heute im kollektiven Bewusstsein verankert ist.“ (BfE 2018, S. 8). Die-
se Konfliktgeschichte muss im Rahmen der Ausarbeitung eines konkreten Beteiligungskonzepts 
bedacht werden (vgl. Hocke und Smeddinck 2017, 128).  

Auch der Blick auf das Ausland zeigt deutliche Unterschiede, sowohl in den Beteiligungsverfahren 
als auch in der Konfliktdynamik (siehe z.B. Bergmans et al. 2008; Kallenbach-Herbert et al. 2014). 
Während beispielsweise in Finnland ein extrem lokal ausgerichtetes Beteiligungsverfahren ein zü-
giges Fortschreiten bei der Endlagerbereitstellung ermöglicht hat, ist in Großbritannien der Stand-
ortauswahlprozess trotz eines aufwändigen nationalen Beteiligungsverfahrens vorerst gescheitert. 
Zwar basiert in beiden Ländern der Standortauswahlprozess auf Freiwilligkeit und die Standortge-
meinden haben ein Vetorecht, jedoch ist zu bedenken, dass es große kulturelle Unterschiede gibt 
– den Finnen wird zugesprochen ein großes Vertrauen in ihre Behörden und Ingenieure zu haben 
(Strauss 2010). Außerdem wird die Beteiligung in Finnland vom Vorhabenträger POSIVA organi-
siert und durchgeführt, der als unabhängig wahrgenommen wird (Strauss 2010, S. 224). POSIVA 
hat nach Hänninen und Yni-Kauhaluoma (2015) eine gezielte Kommunikationsstrategie mit der 
Bevölkerung vor Ort gewählt und konnte somit in der ausgewählten Gemeinde ein „Wir-Gefühl“ 
aufbauen. So kann die Heimatverbundenheit betont und die Identifikation mit beiden – POSIVA 
und der Gemeinde – gestärkt werden. Auch ökonomischen Anreizen wird eine deutliche Wirkung 
zugesprochen (Lehtonen et al. 2018). Großbritannien änderte seinen Standortauswahlprozess 
nach dem Scheitern der top-down-Festlegung auf Sellafield als Endlager-Standort dahingehend, 
dass verstärkt auf Beteiligung gesetzt wurde. Dies äußert sich beispielsweise in der Zusammen-
setzung des Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) und deren partizipativ aus-
gestalteter Erarbeitung einer Empfehlung (Blowers und Sundqvist 2010, S. 152). Den Schritt in 
Richtung mehr Partizipation in Großbritanniens Endlagerpolitik legen auch Regierungsdokumente 
wie das White Paper und der Call for Evidence nahe (Department of Energy and Climate Change 
2014, 2015). Notwendig wurde diese Vorgehensweise sicherlich auch durch die zunehmende 
Skepsis gegenüber dem Behördenhandeln in Bezug auf den Umgang mit Nuklearabfällen und dem 
damit verbundenen Vertrauensverlust (siehe auch Konrad und Espulga 2018, S.41-48).  

Die methodische Vorgehensweise in AP 2 beginnt damit, neben den Erfahrungen bei Planung und 
Errichtung von kerntechnischen Anlagen die bislang gewonnenen historischen und praktischen 
Erfahrungen bei sonstigen Großvorhaben in Deutschland auszuwerten. Hieraus werden Schluss-
                                                                                                                                                            

mit ein für die Anwendung fertiges Produkt. Ein Beteiligungskonzept sieht beispielsweise einen konkreten Regieplan 
für eine Öffentlichkeitsveranstaltung vor. Als Konzeption wird hier hingegen ein Gedankengerüst, ein Ansatz be-
zeichnet, der einen Schritt zurückgeht und abstrahiert Sinn, Zweck und Ebenen von Beteiligung reflektiert (vgl. dazu 
auch S. 13). 
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folgerungen für die konzeptionelle Ebene (Beteiligungskonzeption) gezogen sowie beispielhaft 
Ausgestaltungsoptionen für die operative Ebene (Beteiligungskonzept) des Beteiligungsprozesses 
aufgezeigt. Dabei werden zum einen für die im Gesetz vorgegebenen und über die klassischen 
aus dem Planungsrecht bekannten hinausgehenden formellen Formen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung ( Fach- und Regionalkonferenzen) Ausgestaltungsoptionen erarbeitet. Zum anderen werden 
zusätzlich begleitende und unterstützende informelle Formate für die dialogorientierte Öffentlich-
keitsbeteiligung skizziert.  

Das methodische Vorgehen sieht deshalb folgende Verfahrensschritte vor: (1) In einem ersten 
Schritt sollen die durch das StandAG vorgegebenen Ziele der Beteiligung vor dem Hintergrund der 
praktischen Erfahrungen bei konflikthaften Infrastrukturvorhaben interpretiert werden. (2) In einem 
zweiten Schritt werden die dahinterliegenden theoretischen und methodischen Paradigmen2 frei-
gelegt, um daraus Hinweise auf Anforderungen und Erfolgskriterien für die zu erarbeitende Beteili-
gungskonzeption zu gewinnen. (3) In einem dritten Schritt werden auf dieser Basis Anforderungen 
an und Erfolgskriterien für erfolgreiche Beteiligung identifiziert. (4) Im vierten Schritt sieht das me-
thodische Vorgehen die Beleuchtung des Kontextes vor, in dem die dialogorientierte Öffentlich-
keitsbeteiligung erfolgt und in den nächsten Jahren voraussichtlich erfolgen wird. (5) Schließlich 
wird aus der Reflexion der unterschiedlichen Ansätze sowie des Kontextes eine Beteiligungskon-
zeption erarbeitet, die aus der Beteiligungsforschung und Praxis hergeleitete Handlungsempfeh-
lungen formuliert und anhand von „Lupen“ mit Beispielen konkretisiert.  

Schematisch lässt sich demnach das methodische Vorgehen so fassen:  

1. Interpretation der Ziele 

2. Diskussion der theoretischen und methodischen Paradigmen 

3. Identifizierung von Erfolgsfaktoren 

4. Beleuchtung des Kontextes  

5. Erarbeitung einer Beteiligungskonzeption und exemplarische Darstellung konkreter Betei-
ligungsformate. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen methodischen Schritte zur Entwicklung einer Beteiligungskon-
zeption erläutert.    

 

1. Interpretation der Ziele der dialogorientierten Öffentlichkeitsbeteiligung 

Das Standortauswahlgesetz (StandAG § 1, 2; § 1,5; § 5,1) und das Positionspapier des BfE formu-
lieren Ziele (BfE 2018, S. 27, 31). Diese stellen die Grundlagen für die weiteren Überlegungen dar. 
Sie können aber in der beschriebenen Form – das zeigt der Blick auf Erfahrungen mit konfliktträch-
tigen Anlagen – in der Umsetzung zu Zielkonflikten führen (Mitgestaltung vs. Zielerreichung). Das 
Forschungsprojekt reflektiert, wie man sich auf das Auftreten derartiger Zielkonflikte vorbereitet. 

Im Standortauswahlgesetz werden folgende Ziele und Grundsätze genannt: 

                                                           
2 Zum definitorischen Zusammenhang von Konzeption, Paradigma und Konzept, siehe Seite 13 
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a) Das Auswahlverfahren soll sicherstellen, dass „ein Standort mit der bestmöglichen Sicherheit“ 
(StandAG § 1, 2) ermittelt wird. Die wissenschaftsbasierte Ermittlung eines Standortes mit der 
bestmöglichen Sicherheit stellt eine Prämisse für alle weiteren Ziele dar. 

b) Es soll am Ende ein Standort ausgewählt werden – und zwar nicht irgendwann: „Die Festle-
gung des Standortes wird für das Jahr 2031 angestrebt.“ (StandAG § 1, 5).  

c) Die Standortentscheidung soll „in einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen“ und die 
Bürger*innen als „Mitgestalter des Verfahrens“ eingebunden werden, um eine Tolerierung bei 
den Betroffenen zu ermöglichen (StandAG § 5,1).  

Im Hinblick auf das unter c) genannte Ziel erscheint es wichtig, die räumlichen Ebenen zu benen-
nen, für die dieses Ziel gilt – was im StandAG auch angelegt ist: Es geht darum, dass das schritt-
weise Vorgehen im Standortauswahlverfahren und die daraus resultierenden Ergebnisse bei der 
Standortauswahl von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen werden. Vor Ort, bei den 
Betroffenen, d.h. in der Standortregion, soll eine Tolerierung ermöglicht werden. Dabei ist zu be-
achten, dass die räumlichen Ebenen korrespondieren. Die relevanten politischen Akteure und Kör-
perschaften auf Bundesebene werden sehr genau darauf achten, was sich in der betroffenen Re-
gion tut – etwa welcher Eskalationsgrad sich dort entwickelt und ob nachvollziehbare Kritikpunkte 
an der Umsetzung des Verfahrens in der Region geäußert werden, die auf bundesweite Resonanz 
stoßen.  

Das Positionspapier des BfE unterscheidet unterschiedliche Intensitäten von Konflikten (konstruk-
tiv / destruktiv) (BfE 2018, S. 33) und es wird klargestellt, dass man bestehende Spielräume für 
den Dialog benennen und einhalten müsse (Mitgestaltung, nicht Mitentscheidung). Außerdem wird 
konstatiert, dass man mit einem klaren Erwartungsmanagement zum Gelingen eines Verfahrens 
beitragen werde. Implizit schwingt hier die Aussage mit, dass dies den Weg zur erfolgreichen Rea-
lisierung eines Endlagers ebnet. Dies erscheint dem Projektteam angesichts der Erfahrungen aus 
der Praxis nicht zwingend gegeben.  

Wie verlaufen eskalierende Konflikte um großtechnische Anlagen in der Regel? Interessenkonflikte 
werden von Konflikten um wissenschaftliche Aussagen überlagert – vor dem Hintergrund der 
Standortsuche für ein Endlager vor allem hinsichtlich der Aussagegenauigkeit in Bezug auf die 
Sicherheit eines möglichen Standortes.3 Unterschiedliche Einschätzungen über die Aussagegen-
auigkeit führen dazu, dass die Legitimität4 des Beteiligungsverfahrens in Frage gestellt werden 
könnte (siehe Saretzki, 2010, S. 49: Konfliktbearbeitungskonflikte, Konfliktregelungskonflikte). Ak-
tuelle Diskurse zeigen (s.a. Mbah 2017, Kapitel 4.2), dass hier genau darauf zu achten – und im 
Prozess zu berücksichtigen – ist, um welche Legitimationsfrage es sich im jeweiligen Konflikt han-
delt: Wird die parlamentarisch-repräsentative Entscheidung als solche hinterfragt oder geht es e-
her um die Frage des Geltungsanspruchs der Ausgestaltung (was genau deckt die Entscheidung 
tatsächlich ab)? 

Eine zentrale Herausforderung wird sein, jeweils zu entscheiden, ob im Umgang mit diesbezügli-
chen (regionalen) Konflikten und Akteuren Grenzen zu ziehen sein werden, oder ob angesichts 
(aufkommender) Unsicherheiten zusätzliche und weitergehende Prüfschritte durchgeführt werden, 
die den Zeitplan und im Extremfall auch das gesamte Vorhaben in Frage stellen können. Der Um-
gang mit dieser Frage wird beeinflusst werden von der auf nationaler Ebene vorherrschenden Deu-
tung über die möglichen regionalen Konflikte und die Legitimität der dort stattfindenden Beteili-

                                                           
3  Zu den unterschiedlichen Konflikttypen und ihre Überlagerung siehe Benighaus et al. 2010 und Roßnagel et al. 

2016b.  
4   Legitimität bezeichnet hier die Akzeptanz bzw. die Unterstützung politischer Entscheidungen durch die Bürger (Geißel 

2009, 403f), folglich den Geltungsanspruch, den politische Entscheidungsprozesse haben (Alcantara et al. 2016, 25).  
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gung. Hier zeigt sich ein potentieller Konflikt zwischen dem Ziel, Wissen und Fragen von betroffe-
nen Standortregionen einzubeziehen und gleichzeitig den Prozess der Standortfindung zielorien-
tiert fortzuführen. Es wird darauf ankommen, wie transparent das Beteiligungsverfahren insgesamt 
durchgeführt wird und wie die Schnittstelle zwischen formellen und informellen Beteiligungsele-
menten ausgestaltet sein wird, um transparent und nachvollziehbar darzustellen, wie Ergebnisse 
aus den einzelnen Beteiligungsformaten in die Entscheidungsfindung einfließen.   
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2. Diskussion der theoretischen und methodischen Paradigmen 

Welche Ziele sollen im Falle eines Zielkonflikts vorrangig realisiert werden? Um einer Antwort auf 
diese Frage näher zu kommen, unterscheiden wir idealtypisch zwischen einer normativ-
deliberativen Sichtweise, deren Zielsetzung eine möglichst breite, konsensuale Entscheidung und 
nachhaltige Demokratiestärkung ist, und einer instrumentell-funktionalistischen Sichtweise der Be-
teiligung, die das Ziel in den Mittelpunkt stellt, hier die Identifizierung des Standortes mit der best-
möglichen Sicherheit. Die erste Sichtweise begreift Beteiligung am Entscheidungsprozess als We-
senskern von Demokratie und befürwortet prinzipiell weitgehende Beteiligungsrechte (Beteiligung 
als Selbstzweck). Die instrumentelle Sichtweise begreift hingegen Beteiligung als Mittel zu einer 
Vorbereitung und Optimierung der Entscheidung repräsentativer Mandatsträger (Beteiligung als 
Mittel zum Zweck).  

Die Sichtweisen stellen Antipoden dar, die in der Beteiligungsforschung diskutiert werden (Baker 
und Chapin 2018; Domasch und Zschiesche 2018; Alcántara et al. 2016).5 Beide adressieren auch 
das Spannungsverhältnis, das bereits im Standortauswahlgesetz bei der Zielformulierung implizit 
angelegt ist: einerseits die Durchführung eines zielgerichteten Verfahrens (Ergebnisorientierung), 
das die Auswahl des Standorts mit der bestmöglichen Sicherheit zum Ziel hat und andererseits ein 
Verfahren, das im Vorfeld gewisse Offenheiten aufweist, partizipative Ausgestaltung einfordert und 
damit qualitative Verfahrenselemente in den Blick nimmt (Prozessorientierung) (siehe auch Smed-
dinck 2017). Dies spiegelt sich auch in den Zielen des StandAG, das auf einen „breiten gesell-
schaftlichen Konsens“ in der Bevölkerung als „Mitgestalter des Verfahrens“ setzt damit das Ergeb-
nis „von den Betroffenen toleriert werden kann“ (StandAG, § 5, Abs. 1).  

Vor diesem Hintergrund wird eine Synthese aus beiden Sichtweisen – ein Mix „normativ-
instrumenteller“ Ansätze (Baker und Chapin 2018) – das größte Potential zur Zielerreichung besit-
zen. 

 Die folgende Graphik veranschaulicht den Bezug zu den theoretischen Annahmen im vorliegen-
den Forschungsvorhaben auf ihrem jeweiligen Abstraktionsniveau: 

 Abbildung 3-1: Abstraktionsniveau der Ebenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Hierzu Alcántara et al. 2016, die zwischen „inputorientierten Ansätze[n] (v. a. eine normative Argumentation, d. h. 

Partizipation gilt als Wert an sich; häufig einem plebiszitären Demokratieideal folgend)“ und „outputorientierten An-
sätzen“ unterscheiden. „In letzteren ist eine grundlegende Öffentlichkeitsbeteiligung nicht vorgesehen (es sei denn 
zur Einbeziehung von Fachwissen in die Entscheidungsfindung) “, S. 13. 

Operative Ebene: 
Das Umsetzungskonzept beschreibt die kon-
krete Durchführung von Beteiligungsmaß-
nahmen (Lupen) 

Konzeptuelle Ebene: 
beschreibt das Gerüst, das Gesamtsystem, 
der formellen und informellen Beteiligung  

Nicht hinterfragte Grundannahmen: 
z.B. Ziel von Beteiligung ist Demokratieförde-
rung (normativ-deliberativ) oder die Optimie-
rung von Fachentscheidungen (instrumentell-
funktionalistisch) 
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Quelle: eigene Darstellung. 

 

Beide Sichtweisen sind im Standortauswahlgesetz zu finden. So sprechen Empfehlungen für eine 
stärker deliberative Sichtweise, wenn bspw. den Regionalkonferenzen weitergehende Mitsprache-
rechte (ggü. klassischen Einwendungsrechten) gewährt werden oder wenn explizit vom Einbezug 
„von Bürgerinnen und Bürger[n] als Mitgestalter des Verfahrens“ die Rede ist. Es werden starke 
Mitwirkungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt, auf die betroffene Akteure rekurrieren können. 
Gleichzeitig – und stärker instrumentell-funktionalistisch – sieht das StandAG auch bewusst Me-
chanismen der Prozesssteuerung für die wesentlichen Entscheidungsschritte vor. Entscheidungs-
befugt ist der Deutsche Bundestag. Somit sind Mitgestaltungsrechte nicht mit Mitentscheidungsbe-
fugnissen gleichzusetzen (Domasch und Zschiesche 2018, 52). Hier werden hinsichtlich Beteili-
gungstiefen (siehe Schaubild unten) Grenzen gezogen. In funktionaler Hinsicht soll die Beteiligung 
der Regionalkonferenzen auch dazu dienen, „Konzepte zur Förderung der Regionalentwicklung“ 
zu erarbeiten. Beteiligung soll demnach das Verfahren – funktional – mit Wissen anreichern6.  

Die hier herangezogenen Sichtweisen sind idealtypisch und beschreiben mögliche Ausgestal-
tungsformen von Beteiligung – mit Unterschieden in Bezug auf Zielvorstellungen, Zielgruppen, 
Ebenen und Methoden. Die Ausgestaltung dieser unterschiedlichen Ansätze bietet die Möglichkeit, 
die Beteiligung hinsichtlich spezifischer Herausforderungen (Kontext der Beteiligung) anzupassen. 
Wie oben dargestellt, kann kein „Rezeptwissen“ angeboten werden, sondern kontextspezifisch 
sind je nach Phase des stufenweisen Auswahlprozesses, den Adressaten und den Konfliktlagen 
die Formate und die Einladungspolitik auszurichten. Bei räumlichen Eingrenzungen, bei denen 
lokales Wissen etwas ganz anderes bedeutet als bei Monitoring Konzepten in einem Pufferlager 
vor der Umverpackung, ist die zugehörige Beratung also zeit- und kontextspezifisch vorzubereiten. 
Die Studie hier liefert dafür Kontextwissen, das reflektiertes und zielorientiertes Handeln und Füh-
ren im Beteiligungsprozess unterstützen soll (Alcántara et al. 2016) (siehe für eine schematische 
Darstellung Tab. 3.1). Je nach Konfliktverlauf und Konfliktlage sollte dies durch die federführende 
Behörde und den operativen Dienstleister zeitnah angewendet werden.  

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung partizipationstheoretischer Sichtweisen 

Sichtweise Normativ-deliberativ  Instrumentell-funktionalistisch  

Beteiligungszweck Stärkung des Gemeinwohls 
und Zustimmung zum Verfah-
ren  

Anreicherung und Absicherung 
der Standortentscheidung mit 
Fachwissen; Zustimmung zum 
Ergebnis  

Zielgruppen 
 

vordergründig Betroffene und 
Verbände  

vordergründig Fachöffentlichkeit  
(epistemic community) & gesell-
schaftliche Multiplikatoren  

Modus der Einbindung Inklusivität  Exklusivität  

Beteiligungsgegenstand Planungsgrundlagen und 
Einbringen von Interessen 

Prüfung & Bewährung von wis-
senschaftlichen Kriterien 

                                                           
6  Auch die deliberative Sichtweise bezweckt eine Wissensanreicherung der Entscheidung durch Beteiligung. Allerdings 

wird hier die Einbindung von Fachwissen als auch Laienwissen in den Prozess angestrebt. Instrumentell-
funktionalistisch gesehen bestimmt das Ziel (hier geologische Fachfragen oder Fragen zur Strukturentwicklung), wel-
ches spezifische Wissen in den Prozess eingebracht werden soll.  
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und Wissen  

Ebenen der Beteiligung 
(Schwerpunkt) 

Regionale Ebene  Nationale Ebene 

Merkmale der Methoden  Horizontale partizipative An-
sätze  

Vertikale (top down) Ansätze   

Beteiligungstiefen (informel-
ler Beteiligung)  

vorwiegend Konsultation & 
Mitentscheidung 

vorwiegend Information & Kon-
sultation  

Quelle: eigene Darstellung in Teilen basierend auf Alcantara 2016. 

Eine integrierende Konzeption sollte die jeweiligen Vorzüge der beiden Ansätze am besten unter 
einem flexiblen Dach – einer adaptiven „Partizipationsmatrix“ (Alcántara et al. 2016) – vereinen 
können. Sie muss sowohl eine prozess-orientierte Legitimation als auch eine zielgerichtete Ergeb-
nisorientierung anbieten.  

Bei stark konflikthaften und polarisierenden Vorhaben mit geringen Spielräumen kommt es nach 
Ansicht der Forschung aus guten Gründen vor allem auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen an (vgl. Renn et al. 2014). Beratend-deliberative Dialogforen, in denen konsensu-
ale Entscheidungen durch offenen Argumentationsaustausch angestrebt werden, realisieren ihr 
Potential eher bei Vorhaben, bei denen die Planungsgestaltung und die Ziele mit Anspruchsgrup-
pen noch offen und gering vorstrukturiert diskutiert und behandelt werden können (vgl. Deitelhoff 
2009). Je nachdem ob ein stärker deliberativ-normativer oder ein eher instrumentell-
funktionalistischer Ansatz gewählt wird, muss dann die Verzahnung der informellen mit der formel-
len Öffentlichkeitsbeteiligung unterschiedlich aussehen. 

Die Literatur (vgl. Ziekow et al. 2015) weist somit auf kontextsensitives und iteratives Vorgehen, 
Reflektion der Ziele der informellen Beteiligung und sinnvolle Verzahnung der informellen Formate 
mit formellen Verfahrensschritten hin. Ein Konfliktmonitoring, das den aktuell bestehenden sowie 
den zu erwartenden Eskalationsgrad einschätzt, ermöglicht eine der jeweiligen Konfliktdynamik 
angepasste Feinsteuerung.  

Im nächsten Arbeitsschritt (Zwischenbericht zu AP 2) wird eine Synthese der hier beschriebenen 
Sichtweisen auf das Standortauswahlverfahren angewendet. Dabei werden im Sinne eines lernen-
den Verfahrens auch Hinweise dazu gegeben, wie und an welchen Stellen die Art der Synthese, 
des Mixes, neu zu bestimmen sein wird, etwa in kritischen Phasen, in denen Entscheidungsgrund-
lagen von der Vorhabenträgerin erarbeitet, Prüfungen von der Genehmigungsbehörde gefordert 
und verbindliche Entscheidungen vom Entscheidungsträger vollzogen werden.     

3. Identifizierung von Erfolgsfaktoren 

Konzeptionell ist der Erfolg des gesamten Verfahrens (die erfolgreiche Realisierung des Vorha-
bens) vom „Erfolg“ der informellen Beteiligung zu unterscheiden. Allerdings gibt es Rückkopplun-
gen. In der Beteiligungsdiskussion wird zumeist implizit unterstellt, dass bei einer „guten“ Beteili-
gung (siehe Erfolgsfaktoren unten) die Akzeptanz oder zumindest die wahrgenommene Legitimität 
des Vorhabens steige.7 Dies wird jedoch in der Literatur strittig gesehen. In der aktuellen Beteili-
gungsforschung wird deshalb der Begriff der Verfahrens-Akzeptabilität vorgezogen. Mit Akzeptabi-
lität wird die Zustimmungschance zum Prozess beschrieben. Diese ist zu unterscheiden von der 

                                                           
7 Zu den Begrifflichkeiten „Akzeptanz“, „Akzeptabilität“ und „Legitimität“ siehe Schmalz 2018. 
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Akzeptanz, die dem Vorhaben entgegengebracht wird (Roßnagel et al. 2016; Smeddinck i.E.; 
Grunwald 2005).  

Schmalz (2018) beschreibt in einem heuristischen Modell die Faktoren, die auf die Akzeptanz von 
Großprojekten einwirken (siehe Abbildung 3-2). Dabei geht es zum einen um projektbezogene 
Faktoren, die sich entlang von Kosten-Nutzen-Kategorien in der individuellen Wahrnehmung der 
Akteure ausprägen. Die zweite wesentliche Faktorengruppe umfasst die Kommunikation und Be-
teiligung.  

Abbildung 3-2: Integrierendes heuristisches Modell wesentlicher Determinanten der Akzep-
tanz von Großprojekten  

 

Quelle: Schmalz 2018, S. 135. 

Kosten-Nutzen-Effekte umfassen zum einen die antizipierten Nachteile für die Region (Kosten), 
zum anderen mögliche Gewinne (Nutzen). Hocke und Smeddinck (2017, S. 127) weisen auf die 
Bedeutung eines Angebotes eines zusätzlichen ökonomischen Nutzens hin (…u.a. über bereitge-
stellte Kompensationen konnten sich in der Schweiz „andere gesellschaftspolitische Konstellatio-
nen“ etablieren). Die Bedeutung des wahrgenommenen Nutzens zeigt sich, wenn man eher erfolg-
reiche Dialogprozesse um Verkehrsvorhaben (Bsp. Straße, Flughafen) mit deutlich wahrnehmba-
rem Nutzen für die Region mit eher schwierigen Dialogprozessen um energiebezogene Vorhaben 
(Bsp. große Windparks, Geothermie, Fracking) mit häufig geringem Nutzen für die Region ver-
gleicht. 

Begriffe wie „Akzeptanz“, „Konsens“, „Tolerierung“ oder „Duldung“ bezeichnen den möglichen Out-
put einer Beteiligung / die möglichen Ergebnisse einer Beteiligung. Schmalz (2018) zeigt auf einer 
achtstufigen Skala eine idealtypische Einordnung von Verhaltens-/Reaktionsmustern zu Stufen von 
Akzeptanz (siehe Abbildung 3-3). Der im StandAG gewählte Begriff der „Tolerierung“ liegt in der 
hier gezeigten Abbildung 3-3 bei Stufe 6. Dabei wäre zu diskutieren, wie man das Erreichen dieses 
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Outputs generell messen kann. Mit Bürgerentscheiden oder durch Meinungsumfragen? Der Bür-
gerentscheid zu Stuttgart 21 verweist auf die Dimension der räumlichen Ebene. Er fand im ganzen 
Bundesland statt, auch wenn der Konflikt-Hotspot in Stuttgart lag und liegt. 

 

Abbildung 3-3: Inakzeptanz-Akzeptanz-Skala  

 

Quelle: Schmalz 2018, S. 35. 

Ob „Konsens“ oder „Tolerierung“ – es handelt sich bei diesen Output-Faktoren um die individuellen 
Einstellungen großer Bevölkerungsmehrheiten. Will man diese Einstellungen nicht per Bürgerent-
scheid oder Meinungsumfragen feststellen, dann kann man auch den Umkehrschluss ziehen: Die 
Abwesenheit von Protest („aktive Gegnerschaft“) und ausformulierter Ablehnung lässt auf Zwie-
spalt, Gleichgültigkeit, Duldung oder Akzeptanz schließen. Insofern sind gesellschaftliche Konflikte 
ein Zeichen für aktive Inakzeptanz. Aber die Frage ist dann, wie groß der Prozentsatz der am Kon-
flikt Beteiligten ist – der Protest Einzelner sagt noch nichts aus über die Einstellung der Mehrheit. 

Allerdings verdeckt die Diskussion um Akzeptanz die eigentlichen Potenziale für Beteiligung. In-
formelle Beteiligung schafft keine neuen Entscheidungsräume (vgl. Ewen und Horelt i.E.). Sie er-
gänzt sinnvoll die Entscheidungsfindung über die förmlichen Verfahren bzw. politischen Entschei-
dungen (Alcántara et al. 2016; Bock et al. 2017). Erfolge von informeller Beteiligung (im Sinne von 
Output) lassen sich daher daran messen, inwiefern sie die „Verfahrensmündigkeit“ und das Wissen 
der relevanten Akteursgruppen steigern und die Entscheidungsfindung somit insgesamt besser 
fundieren (Roßnagel et al. 2014; Roßnagel et al. 2016).  

Dies bezieht sich nicht nur auf die Wissensgenerierung bei Behörden und Betroffenengruppen 
(lokale Bürgerinitiativen, Verbände, politische Körperschaften) sondern auch auf die überregionale 
Ebene (landes- und bundesweite Medien, Curricula in Schulen, Multiplikatoren). 

Das Gros der Fachliteratur beschäftigt sich jedoch weniger mit Output, als mit Input- oder Prozess-
faktoren – insbesondere mit Blick auf das normativ-deliberative Paradigma (Nanz und Fritsche 
2012; Nanz und Leggewie 2016). Es existiert eine Vielzahl von Listen mit Faktoren für eine gute 
Prozessqualität (siehe etwa Difu, Deutsches Institut für Urbanistik et al. 2017; Nanz und Fritsche 
2012; Ewen 2014, Ewen et al. 2013). Dabei geht es um Fragen der Haltung, der Transparenz, der 
fairen Prozessgestaltung, der Zeitpunkte und der zu beteiligenden Akteure und ihrer Rollen. Die im 
Forschungsvorhaben zu entwickelnde Beteiligungskonzeption wird sich ausführlich mit den Hin-
weisen aus der Literatur und praktischen Erfahrungen im Hinblick auf eine gute Prozessgestaltung 
beschäftigen. 
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Diesen aus normativ-deliberativer Sicht relevanten Input-Faktoren stehen entsprechende Input-
Faktoren aus instrumentell-funktionalistischer Sicht gegenüber: Hier geht es darum, Fragestellun-
gen, Vorgehensweisen und Ergebnisse transparent und verständlich zu kommunizieren. Die Klä-
rung offener Fragen muss im Wissenschaftssystem stattfinden – Politik sollte hier keine Rolle spie-
len. Glaubwürdigkeit wird zum einen durch die hinzugezogenen Wissenschaftler*innen (Unbefan-
genheit, Kompetenz), zum anderen durch einen Prozess des Einbezugs von Stakeholdern sicher-
gestellt (Ewen, 2012, S. 31). Ein zentraler Punkt ist der Umgang mit den Grenzen des Wissens 
bzw. mit Nichtwissen (Wehling und Böschen 2015) sowie der wissenschaftlichen Feststellbarkeit 
von Sicherheit.  

4. Kontextuelle Bedingungen – Diskurs- und Konfliktdynamiken zur Endlagerung in 
Deutschland 

Bevor die konkrete Formulierung der Beteiligungskonzeption mit einigen exemplarisch aufgezeig-
ten Beteiligungsmaßnahmen erfolgen kann, geht es darum, abzuschätzen, wie sich aus heutiger 
Sicht mögliche Konfliktverläufe darstellen. Wie oben beschrieben, muss diese erste Konfliktanaly-
se im Verfahrensverlauf immer wieder aktualisiert werden. 

Die Auswertung bisheriger Konflikte und Beteiligungsprozesse um regional bedeutsame Großvor-
haben legt nahe, dass es in den näher zu betrachtenden Standortregionen aus Sicht der aktuellen 
gesellschaftlichen Diskurs-, Konflikt- und Beteiligungslandschaft in Deutschland zu massiven Pro-
testen kommen kann (u.a. Marg und Walter 2013) – die Konfliktintensitäten können in Abhängig-
keit von den sozio-ökonomischen, historischen und kulturellen Eigenschaften der jeweiligen Regi-
onen variieren.  

Um Einflussfaktoren auf zukünftige Konflikte zu identifizieren und deren denkbare Entwicklung (die 
wiederum Einfluss auf das Beteiligungsverfahren haben können) zu skizzieren, wird im Februar 
2019 ein Szenario-Workshop mit Expert*innen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik statt-
finden. Es ist ein Wechsel zwischen Kleingruppenformaten und Plenumsdiskussionen vorgesehen. 
In den Kleingruppen wird auf eine gemischte Zusammensetzung der Teilnehmer*innen bezüglich 
des Teilnehmendenkreises (bspw. Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen gesellschaftlicher 
Gruppen) geachtet.  

5. Erarbeitung einer Beteiligungskonzeption 

Im letzten Schritt (AP 2) wird eine Beteiligungskonzeption mit exemplarischen Maßnahmen (soge-
nannte „Lupen“) erarbeitet, die auf einer Synthese der vorhergehenden Schritte beruht. Es wird 
eine Komplementarität zwischen den beiden Ebenen des Bundes und der Regionen entwickelt, in 
dem – je nach Verlauf möglicher Konflikte – im Laufe des Verfahrens Schwerpunkte verschoben 
werden: 

- bundesweite Öffentlichkeitsbeteiligung mit dem Ziel, einen breiten gesellschaftlichen Kon-
sens herbeizuführen 

- regionale Beteiligung mit dem Ziel, eine Tolerierung vor Ort zu erreichen. 

Hierfür werden Zielgruppen, Formate, Methoden und Herangehensweisen zu einer sinnvollen 
Dramaturgie zusammengestellt, die sich am Zeitplan des Gesamtprozesses der Standortsuche 
und an den vorgesehenen formalen Schritten (Regionalkonferenzen, Fachkonferenzen) orientiert. 
Dabei werden jeweils konkrete Erkenntnisse aus Erfahrungen der Vergangenheit mit Großbauvor-
haben genutzt. 



 

20 

Diese Konzeption wird dann auf ihre Eignung und Robustheit überprüft. D.h., dass die erarbeitete 
Konzeption vor dem Hintergrund der Impulse, die das Forscherteam im Rahmen des Szenario-
Workshops erhalten hat, überprüft wird auf die:  

· Eignung im Hinblick auf die oben beschriebenen Erfolgskriterien sowie 

· Robustheit im Hinblick auf denkbare zukünftige Entwicklungen der Umgebung (politisch, kultu-
rell, wirtschaftlich). Unter Robustheit soll die Adaptionsfähigkeit oder Resilienz der Konzeption 
beschrieben werden den Entscheidungsfindungsprozess, beispielsweise auch in stark konflikt-
haften Phasen, fortführen zu können, ohne dass dies die Verfahrenslegitimität maßgeblich min-
dern wird.   

Am Ende werden exemplarisch einige mögliche Formate der Beteiligung (Lupen) in einen Vor-
schlag für eine Konzeption integriert und im Hinblick auf die konkrete Umsetzung ausgestaltet.  

Zwischenfazit 

Die Frage, was eine gute Beteiligung ausmacht, wird in der Fachliteratur breit diskutiert. Weniger 
stark beleuchtet wird die Frage, was eine erfolgreiche Beteiligung ausmacht – und wie Qualität und 
Erfolg zusammenhängen. Für die Diskussion dieses Zusammenhangs ist es wichtig, dass die auf 
der individuellen Ebene verorteten eher statischen Zielkategorien „Konsens“, „Akzeptanz“ und „To-
lerierung“ durch konfliktbezogene Kategorien ergänzt werden, die eher soziale Dynamiken be-
schreiben können. 

Die Sichtung und Systematisierung der Literatur zur Partizipationsforschung hat aufgezeigt, dass 
unterschiedliche Paradigmen zu unterschiedlichen Sichtweisen hinsichtlich von Zielen und Erfolgs-
kriterien führen: Während normativ-deliberative Sichtweisen stark auf Entscheidungsfindungen 
zusammen mit betroffenen Akteursgruppen abheben, sehen funktionell-instrumentelle Sichtweisen 
das Ziel von Beteiligungsverfahren in transparenter und glaubwürdiger Information sowie der An-
reicherung mit Fachexpertise zum Zwecke der fundierten Entscheidungsfindung.  

Die richtige Mischung beider Sichtweisen hängt davon ab, ob und wenn ja wie stark Konflikte auf-
treten. Die Literatur aus den Bereichen der Partizipations- und Protestforschung weist auf die Be-
deutung des soziopolitischen und historisch gewachsenen Kontextes für den Erfolg von Beteili-
gungsverfahren in konflikthaften Vorhaben hin. Speziell zur Frage der Standortauswahl für ein 
Endlager für hochradioaktiven Abfall sind diese Kontextbedingungen bereits strukturell angelegt 
und müssen im Hinblick auf ihr Konfliktpotential beim Standortauswahlverfahren bedacht werden. 
Während in den potenziellen Standortregionen von Konflikten ausgegangen werden kann, deren 
Bearbeitung eher Formate eines deliberativ-normativen Ansatzes erfordern werden, könnte auf 
nationaler Ebene eher ein instrumentell-funktionalistisches Vorgehen gewählt werden.   

Im Rahmen des Forschungsvorhabens führt ein Szenario-Workshop zu einer vorausschauenden 
Konfliktanalyse. Auf dieser Basis wird im Forschungsvorhaben eine Beteiligungskonzeption im 
Sinne eines geeigneten Mixes an – sowohl die regionale wie auch die nationale Ebene adressie-
renden – Formaten entwickelt werden. Es wird empfohlen, im Laufe des Standortsuchverfahrens 
diese Analyse in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. 
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3.2. AP 3: Selbsthinterfragendes und lernendes Verfahren bei der Standortauswahl 

AP 3.1 Möglichkeiten und Grenzen des StandAG für partizipative Lern- und Entscheidungs-
prozesse 

Methodische Vorgehensweise 

In diesem Arbeitspaket wird die juristische Analyse8 mit Methoden der empirischen Sozialfor-
schung (vornehmlich Interviews) gekoppelt sowie Sekundärliteratur ausgewertet. Auf deren Basis 
ist herauszuarbeiten, welche Möglichkeiten und Grenzen das StandAG für partizipative Lern- und 
Entscheidungsprozesse bietet. Basierend auf den Erkenntnissen des Literaturreviews erweist sich 
diese Vorgehensweise als sinnvoll: 

Zum einen ist festzustellen, dass bisher nur vereinzelt Publikationen mit Analysen zum StandAG 
vorliegen. Dabei ist auch zu differenzieren zwischen Literatur, die sich auf das StandAG 2013 und 
solcher, die sich auf das StandAG 2017 bezieht. Zweck des Gesetzes 2013 war es, in einem „wis-
senschaftsbasierten und transparenten Verfahren“ einen Standort zu identifizieren, seit der Novel-
lierung 2017 stellt das Gesetz weitere Anforderungen und erwartet ein „partizipatives, wissen-
schaftsbasiertes, transparentes, selbsthinterfragendes und lernendes Verfahren“, welches als 
ein Standort vergleichendes Verfahren ausgestaltet sein soll (StandAG 2017, § 1,2). Umfassende 
Einschätzungen der Literatur über die im StandAG 2017 bestehenden Spielräume für partizipative 
Lern- und Entscheidungsprozesse bestehen noch nicht. Dass solche Spielräume grundsätzlich 
vorhanden sind, stellen Smeddinck und Roßegger bereits in ihrer Analyse von 2013 fest, verbun-
den mit dem Hinweis, dass weitere Beteiligungsformen über die gesetzlich geregelten Mindestan-
forderungen hinausgehen können (Smeddinck und Roßegger 2013, S. 555). Dies gilt nach wie vor 
auch für den Spielraum, den das novellierte StandAG bietet. Zudem haben sich die gesetzlichen 
Anforderungen an das Verfahren durch die Neufassung konkretisiert. Was vorher als Spielraum 
möglich war – ein partizipatives Verfahren zu wählen – ist nunmehr eine Voraussetzung geworden. 
Gleichzeitig sind durch die Vorgaben für die Öffentlichkeitsbeteiligung – siehe nun §§ 5 – 11 Stan-
dAG – Konkretisierungen und Ausgestaltungen verpflichtend geworden, die im Rahmen des Stan-
dAG 2013 freiwillig und über die gesetzlichen Anforderungen hinaus möglich gewesen wären.  

Die Frage, wie diese Ausgestaltung erfolgt, vor allem welche Rolle partizipative Elemente bei der 
gestaltenden Fortentwicklung von Beteiligungsmaßnahmen einerseits und der Reichweite des Ein-
flusses von Beteiligung haben (können), wird in der vorliegenden Literatur zum StandAG nicht im 
Detail vertieft. Hinweise liefert dabei jedoch Literatur, die Partizipation und Beteiligungsrechte zum 
Gegenstand hat (vgl. Barth et al. 2018). Dabei ist auch zu bedenken, dass die Ausgestaltung der 
Spielräume bei manchen Autoren eng verknüpft ist mit dem (möglichen) Ziel einer partizipativen 
Einbeziehung der Öffentlichkeit: Von einer „akzeptanzsichernden Einsatzmöglichkeit der Öffent-
lichkeitsbeteiligung“ ist dabei die Rede (Erbguth 2018, S. 121). Ob diese Funktion der partizipati-
ven Einbeziehung überhaupt Ziel des StandAG ist bzw. ob diese Annahme generell sinnvoll er-
scheint, wird noch zu vertiefen sein.  

Aufgrund der Neufassung des Gesetzes aus dem Jahr 2017 und mangels konkreter praktischer 
Anwendung (bisher) ist es zielführend, bei der juristischen Analyse des StandAG hinsichtlich Aus-
legungsfragen auf andere Rechtsgebiete zu rekurrieren. Dieser Ansatz wird ergänzt durch die Me-
thode der best-practice Betrachtung, um herauszuarbeiten, wo das StandAG im Vergleich zum 

                                                           
8  Die juristische Analyse umfasst die Auswertung rechtswissenschaftlicher Literatur und Dokumente sowie Gerichts-

entscheidungen auch hinsichtlich des inhaltlichen Gegenstands der partizipativen Ausgestaltung von Verfahren bzw. 
der Integration informeller partizipativer Formate in formelle Planungsverfahren.  
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Verfahrensrecht anderer Rechtsbereiche hinsichtlich seiner Spielräume zur Partizipation einzuord-
nen ist.  

Formelle und informelle Beteiligungsmaßnahmen 

Das StandAG setzt durch seine Festlegungen zur Beteiligung mit Bildung insbesondere der Fach-
konferenzen (Teilgebiete und Rat der Regionen) und der Regionalkonferenzen einen Rahmen, der 
deutlich über die bestehenden Regelungen in anderen Bereichen der Kerntechnik (und des Ver-
fahrensrechts überhaupt) hinausgeht. Durch die gesetzliche Festlegung dieser Maßnahmen wer-
den sie verbindlich und stellen somit „formelle“ Beteiligungsmaßnahmen dar. (Smeddinck und 
Roßegger 2013, S.551) sprechen hier von „rechtlichen Faktoren“ und formeller Öffentlichkeitsbe-
teiligung, gegenüber den „außerrechtlichen Faktoren“ der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Moderne Beteiligungskonzepte sehen eine geeignete Kombination aufeinander abgestimmter for-
meller und informeller Maßnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vor (Domasch und Zschiesche 
2018). Bei der Analyse des StandAG hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen zur partizipativen 
Gestaltung von Maßnahmen und Prozessen wird auf eine entsprechende Differenzierung geach-
tet, ob es sich um die Gestaltung formeller oder informeller Beteiligungsmaßnahmen handelt. Da-
ran schließt sich auch die Frage der Verbindlichkeit der getroffenen Entscheidungen sowie der 
Einklagbarkeit der Verfahrensschritte an.  

Dieser Aspekt wird ergänzend zu den im Angebot ausgeführten Analyseschwerpunkten im AP 3.1 
behandelt und als übergeordneter Aspekt im Vorhaben insgesamt berücksichtigt. 

Partizipative Gestaltung durch Ko-Design  

Partizipative Lern- und Entscheidungsprozesse können grundsätzlich auf zwei Ebenen wirksam 
werden: im Kontext der Verfahrensgestaltung (z. B. Zusammensetzung der „Gremien“ bzw. der 
Einzubindenden, Abläufe und Meilensteine, Zuständigkeiten (wer entscheidet was?), Einfluss par-
tizipativer Elemente auf die Entscheidungsfindung bzw. Entscheidung) sowie im Kontext fachlicher 
(wissenschaftlicher, technischer) Fragen der Projektplanung und Realisierung. Die Partizipationsli-
teratur zeigt einen breiten Konsens darüber, dass Partizipationsmaßnahmen gemeinsam von den 
Beteiligten gestaltet werden sollten, und daher zu einem entsprechend frühen Verfahrenszeitpunkt 
zu initiieren sind (siehe z. B. Renn 2013; Drazkiewicz et al. 2015; Elbe und Müller 2015; Kuppler 
und Hocke 2018). Diese Zielstellung wurde auch von der Endlagerkommission formuliert und dann 
in der Revision des StandAG aufgegriffen (siehe zusammenfassend dazu Domasch und 
Zschiesche 2018). 

Die partizipative Gestaltung von Verfahrensabläufen oder von Prozessen der Zusammenarbeit 
zwischen Verwaltung, Politik, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen wird in der 
Literatur oftmals als „Ko-Design“ bezeichnet (Kuppler und Hocke 2018; Krohn et al. 2017). In der 
weiteren Bearbeitung unseres Vorhabens wird folglich von „Ko-Design“ und in der Umsetzung von 
„Ko-Produktion“ und „Ko-Evaluation“ gesprochen (siehe Abbildung 3-4). „Ko-Design“ ist dabei der 
erste Schritt eines Gestaltungsablaufs, der in iterativen Schleifen sowohl die innovative Entwick-
lung organisatorischer Abläufe (z. B. in Reallaboren) als auch die Abstimmung inhaltlicher Aspekte 
vorbereitet. Sowohl die Experten der Praxis als auch die Experten der Wissenschaft sind in diesen 
Prozessen von Ko-Design und Ko-Produktion in ihrer Zusammenarbeit gleichberechtigt vertreten. 
Einen idealtypischen Ablauf zeigt das folgende Modell, das auch auf die Option einer Ko-Leitung 
des Prozesses hinweist. 
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Abbildung 3-4: Zyklisches Reallabor-Modell mit drei Phasen transdisziplinärer Forschung  

 

Quelle: IKEM 2018 S. 5, adaptiert von Wanner et al. 2017. 

Ein transdisziplinäres Forschungsteam entwickelt in diesem Rahmen ein gemeinsames Problem-
verständnis. Es übersetzt ein gesellschaftlich relevantes Problem (wie bspw. die Kommunikation 
über Endlagerung) in ein „Grenzobjekt“9. Dieses wird dadurch erforschbar und „handhabbar“: es 
ermöglicht so die Re-Integration von disziplinärem, interdisziplinärem Wissen mit Erfahrungswis-
sen von Praxisbeteiligten (vgl. Borner und Kraft 2018). 

AP 3.2 Möglichkeiten und Grenzen des BfE als Behörde in einem selbsthinterfragenden und 
lernenden Verfahren 

Dieses Arbeitspaket hat zum Ziel, die für das BfE verfügbaren Spielräume (Möglichkeiten und 
Grenzen) bei der Ausgestaltung seiner Aufgaben (siehe § 4 StandAG) aufzuzeigen. Konkret be-
deutet dies im Kontext der Aufgabenstellung:  

· Wie kann das BfE die Ergebnisse der partizipativen Prozesse in seinen eigenen Entscheidungen 
berücksichtigen?  

· Wenn das BfE in seiner Rolle als „lernende Behörde“ Erkenntnisse gewonnen hat, die eine 
Neujustierung der eigenen fachlichen oder prozeduralen Erwartungen erfordert: wie kann das 
BfE diese umsetzen?  

                                                           
9  Mit „Grenzobjekt“ ist gemeint, dass ein lebensweltliches Problem in ein wissenschaftliches Problem reformuliert wird, 

unter Berücksichtigung seines gesellschaftlichen Kontextes. Es erfolgt somit sowohl eine Einbettung in die Wissen-
schaft (Stand des Wissens in den relevanten Fachgebieten und transdisziplinäre Forschungsarbeiten zu ähnlichen 
Problemen) als auch in die lebensweltlichen Umstände (bspw. Interessenkonflikte, Machtansprüche) und kann folg-
lich als „Grenzobjekt“ beschrieben werden (vgl. Pohl & Hirsch Hadorn 2006). 
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Dieses Arbeitspaket steht in enger Wechselwirkung mit AP 3.1, in dem die Spielräume (Möglich-
keiten und Grenzen) ausgelotet werden, die das StandAG für partizipative Lern- und Entschei-
dungsprozesse bietet. Außerdem ist die Offenheit und Interaktionsfähigkeit des BfE mit anderen 
Akteuren ein relevanter Faktor für das Gelingen von Öffentlichkeitsbeteiligung, wodurch sich eine 
enge Schnittstelle auch zum AP 2 ergibt. Darauf aufbauend ist nunmehr zu verdeutlichen, wie das 
BfE einerseits mit den Erkenntnissen, die sich aus dem geforderten selbsthinterfragenden und 
lernenden Verfahren ergeben können, umgehen kann. Andererseits ist zu betrachten, wie das BfE 
als lernende Institution das selbsthinterfragende und lernende Verfahren selbst aktiv gestalten 
kann.  

Beide Aspekte werden im gesetzlichen Rahmen und in der bisher vorliegenden Literatur zum 
StandAG nicht adressiert. Daher ist es umso relevanter, aus anderen Verfahren zu umweltrelevan-
ten Großvorhaben und der entsprechenden Regulierung Erfahrungen zusammenzutragen und 
auszuwerten.  

Das Aufgabenspektrum einer Behörde ist grundsätzlich klar umrissen. Dem BfE sind im Rahmen 
des Standortauswahlverfahrens zwei Aufgaben zugewiesen: als Kontroll- und Aufsichtsbehörde 
und als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortauswahlverfahren (StandAG § 4, Abs. 1 
und 2; BfE 2018, S.16). Die Kontroll- und Aufsichtsfunktion ist wiederum vielfältig und umfasst 
auch eine Regulierungsfunktion des BfE, das die Erkundungsprogramme und Prüfkriterien festzu-
legen hat (siehe auch Domasch und Zschiesche 2018). 

Das Standortauswahlverfahren muss zunächst den Anforderungen des § 2 Abs. 2 S. 1 StandAG 
genügen. Aufgrund der Anforderungen, das Verfahren selbsthinterfragend und lernend zu gestal-
ten (StandAG § 1, Abs. 2), ist jedoch zu erwarten, dass sich im Laufe des Verfahrens Faktoren 
ergeben, die den weiteren Verlauf beeinflussen. An dieser Stelle ist jedoch zu beachten, dass das 
BfE nur innerhalb eines gewissen Rahmens agieren und seinen Aufgaben gerecht werden kann, 
darüber hinausgehend die Entscheidungen jedoch von höherer Stelle getroffen werden (z. B. 
könnte das BfE nicht das Ergebnis eines partizipativen Prozesses aufnehmen, das andere als die 
in § 1 Abs. 3 StandAG genannten Wirtsgesteine in Betracht zieht). Im bundesdeutschen politi-
schen Entscheidungssystem obliegt es dem Bundestag, grundlegende Änderungen vorzunehmen, 
die sich auf das Verfahren bzw. das Gesetz beziehen.   

Zur Berücksichtigung von Ergebnissen in der Entscheidungsfindung:  

· Es ist davon auszugehen, dass es dem BfE in seiner Aufgabe als Träger der Öffentlichkeitsbe-
teiligung obliegt, die Ergebnisse partizipativer Prozesse für den weiteren Fortgang des Verfah-
rens nutzbar zu machen. Dies bedeutet konkret, dass das BfE die Ergebnisse vorbehaltlos prüft. 
Sollte das BfE zu dem Ergebnis kommen, dass die Ergebnisse vertretbar sind, kann es sich die-
se zu eigen machen bzw. zur weiteren Diskussion in das Verfahren einfließen lassen. Dies geht 
nur, wenn hierfür die eigenen Kompetenzen nicht überschritten werden müssten. Es ist unbe-
stritten, dass das BfE als zuständige Behörde letztendlich Entscheidungen zu treffen und zu ver-
treten hat. Daher muss sich die eigene Entscheidungskompetenz auch dazu (macht sie sich et-
was zu eigen, lehnt etwas ab, ...) verhalten. Die Bandbreiten möglicher Partizipationsergebnisse 
und des Umgangs damit im weiteren Verfahren werden hier – praxisnah – aufgezeigt.  

Zur Umsetzung von möglicherweise erforderlichen Neujustierungen des BfE:  

· Auch hier ist es essentiell, dass die Spielräume hinreichend deutlich und praxisrelevant aufge-
zeigt werden. Klar gemacht werden muss, dass nicht Ergebnis für die „lernende Behörde“ sein 
kann, von den vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen abzuweichen oder gar Aufga-
benzuweisungen an nicht im Gesetz genannte Akteure vorzunehmen.  
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Die Anpassung oder Neujustierung von fachlichen oder Verfahrensfragen sollte grundsätzlich in 
dem Rahmen erfolgen, in dem in den vorangegangen Schritten informiert/geprüft/beraten wurde. 
Entsprechend sind auch die Akteure einzubinden.  

Inwieweit die Selbstreflektion als behördeninterner Vorgang durchgeführt wird, ob partiell oder 
grundsätzlich weitere Akteure einzubeziehen sind – oder lediglich bei der Vorstellung der avi-
sierten Änderungen – wird herauszuarbeiten sein.  

Die Ausführungen bestätigen das methodische Vorgehen, wie es die Auftragnehmer im Angebot 
unterbreitet haben, und verdeutlichen hiermit den interdisziplinären Ansatz, den das Projektteam 
zur umfassenden Analyse der Themen verfolgt.  

AP 3.3 Bausteine für eine lernende Behörde aus organisationswissenschaftlicher Sicht 

Dieses Arbeitspaket hat zum Ziel auf Basis der Forschungsliteratur wichtige Variablen einer ler-
nenden Organisation herauszuarbeiten, die dann angepasst an den konkreten Behördenkontext zu 
Handlungsempfehlungen ausformuliert werden. Diese Empfehlungen erheben jedoch nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Form der Organisationsentwicklung dar, sondern 
sollen ausschließlich Hinweise liefern, wie das BfE hinsichtlich des Ziels einer lernenden Behörde 
weiter ausgestaltet werden könnte. 

Methodische Vorgehensweise 

Zur Erreichung oben genannter Ziele sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen:  

1. Eine strukturierte Dokumentenanalyse, die sich mit den Aspekten der Organisationsstruktur 
und Organisationsentwicklung im BfE und den Schnittstellen mit externen Akteuren sowie der 
internen und externen Darstellung dieser Zusammenhänge befasst. 

2. Interviews mit Vertreter*innen von BfE und anderen beteiligten Organisationen. 

3. Gruppen-Fachgespräche mit Mitarbeiter*innen des BfE mit dem Ziel, die Ergebnisse der Inter-
views zu diskutieren und konkrete Maßnahmen zu entwickeln.  

Hervorgehoben wird außerdem, dass diese Arbeiten an den „Prozess zur Entwicklung einer Orga-
nisationskultur im BfE“ anschließen und bestehende Strukturen aufgreifen.  

Aus organisationswissenschaftlicher Sicht wird in Bezug auf nachhaltige Lernschritte in Organisa-
tionen (bspw. nach dem Modell des „Double-loop learning“) einerseits auf die Notwendigkeit der 
Aufmerksamkeit für bisher getroffene Annahmen und deren Rahmenbedingungen hingewiesen 
(Argyris 2005). Gleichermaßen von Bedeutung ist andererseits die Anpassung bisheriger Regeln 
und Routinen, wobei die Organisation von dieser Art des Lernens (zum Thema Lernen als Prob-
lemlösung vgl. Fatzer 2000) in vielerlei Weise profitiert:  

· Strukturen und Verhaltensweisen verändern sich und die Organisationen lernen die Mechanis-
men der Veränderung (Lernen wie gelernt wird); 

· die Beteiligten in der Organisation gewinnen mehr Transparenz über Entscheidungen und 
Schritte dorthin – was zu höherer Effektivität und Emanzipation führen kann (vgl. Newig 2011); 

· Organisationen entwickeln ein neues Verständnis und können neue Ziele angehen, wobei auch 
der Zugang und das Verständnis für die „Außenperspektive“ verbessert werden. 

Insoweit ist auch der „Prozess zur Entwicklung einer Organisationskultur im BfE“ und die im Vor-
haben geplante Einbeziehung daraus resultierender Erfahrungen anschlussfähig an die aktuell 
ausgewertete Literatur und gewinnt perspektivisch noch an Bedeutung, wenn man an die Frage 
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der Gültigkeit und des Zusammenspiels zwischen dem System der Organisation und seiner Um-
welt denkt (Willemse und Ameln 2018). 

Insbesondere diese Wechselwirkungen zwischen Innen- und Außensicht und den Herausforderun-
gen der Prozessgestaltung in die Zukunft hinein, machen den angesprochenen intensiven Aus-
tausch mit dem Auftraggeber zu diesem Punkt nicht nur praktisch unerlässlich, er ist nach Stand 
der wissenschaftlichen Diskussion zu innovativer Organisationsentwicklung methodisch zwingend 
erforderlich (u.a. Fatzer 2000; Newig 2011; Willemse und Ameln 2018; Lamers 2018). 
Entsprechend stellen auch die vorgesehenen Arbeitsschritte in der vorgesehenen Form einen 
zielführenden Ansatz dar. 

Aufgrund aktueller Erkenntnisse hält es das Projektteam allerdings für zielführender, anstelle des 
im Angebot vorgeschlagenen Behörden-Seminars im dritten Arbeitsschritt Gruppen-Fachge-
spräche mit Mitarbeiter*innen des BfE durchzuführen. Die Konzeption des Behörden-Seminars, 
Maßnahmen bereits zu „üben“, greift möglicherweise einen Schritt zu weit, da diese Maßnahmen 
erst entwickelt werden müssten. Die Gruppen-Fachgespräche bieten hingegen die Möglichkeit, die 
Erkenntnisse aus den Interviews aus der Perspektive mehrerer Mitarbeiter*innen des BfE zu disku-
tieren, zu vertiefen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei soll auf eine Trennung der Hierar-
chieebenen geachtet werden, um eine möglichst offene Gesprächsatmosphäre zu gewährleisten. 

Besondere Herausforderungen 

Die vorgeschlagene Anpassung der Methodik ergibt sich aus folgenden Erkenntnissen: 

· Im Kick-off-Gespräch wies das BfE darauf hin, dass sich aufgrund der Aufbauphase des BfE der 
Leitbildprozess noch in einem frühen Stadium befindet. Die Entwicklung und vor allem das Üben 
konkreter Maßnahmen des kollaborativen, selbstreflexiven Verhaltens würde der BfE-internen 
Verständigung auf gemeinsam getragene Werte und Ziele und deren Verankerung in der Orga-
nisationsstruktur potenziell vorgreifen. 

· Die Literatur zeigt, dass die Transformation bestehender Institutionen in lernende Organisatio-
nen ein schwieriger Prozess ist. Dies liegt zum einen daran, dass alte Konflikte und daraus re-
sultierende Verhalten und Rollenverständnisse trotz der Neuorganisation des Verfahrens nicht 
einfach verschwinden sondern sich fortschreiben, siehe (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Endla-
gerforschung (DAEF) 2016, 12f). Zweitens sind verschiedene Anforderungen, die an eine selbst-
lernende Institution gestellt werden, mit dem Verständnis der klassischen Aufsichtsbehörde nicht 
ohne weiteres kompatibel (vgl. Sträter i.E.). Drittens stellen die verschiedenen Aufgaben des BfE 
im Standortauswahlverfahren eine spezielle Herausforderung dar, da nicht auszuschließen ist, 
dass die verschiedenen Rollen zukünftig zu Zielkonflikten führen, z. B. klare Positionierung zu 
den Vorschlägen der BGE einerseits und Offenheit für die Partizipation und deren Ergebnisse 
andererseits, siehe auch (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung (DAEF) 2016, S. 
6). Sträter (i.E.) weist darauf hin, dass der Umgang mit Zielkonflikten eine besondere Herausfor-
derung für den Einzelnen und die Organisation als Ganzes darstellt. Zielkonflikte können durch 
diverse externe Einflüsse eintreten, die in Konkurrenz zur ursprünglichen Zielvorgabe, z. B. „si-
cheres Endlager“, treten. Die Notwendigkeit „komplexer Zielabgleiche“ kann zu Vermeidungs- 
und Optimierungsstrategien führen, was bedeutet, dass sich Verhaltensweisen und Handlungen 
entwickeln, die der ursprünglichen Zielsetzung zuwider laufen können (Sträter i.E.). 

Es erscheint daher zielführender, mit den auf die Interviews aufbauenden Gruppendiskussionen 
die aus der Sicht der BfE-Mitarbeiter*innen bestehenden Chancen und Hemmnisse, Potenziale 
und Zielvorstellungen auf dem Weg zur selbstlernenden Behörde zu vertiefen und so eine gute 
Basis für zukünftige konkrete Realisierungsschritte zu schaffen.  
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Zwischenfazit 

Zur juristischen Interpretation des StandAG liegt bisher nur wenig Literatur vor bzw. Literatur, die 
sich nicht auf die Neufassung des StandAG 2017 bezieht. Für die Auslegung der Begrifflichkeiten 
„partizipativ, selbsthinterfragend und lernend“ muss daher weitere Literatur – aus anderen Rechts-
gebieten und weiteren Disziplinen – hinzugezogen werden. Herausforderungen für die juristische 
Analyse (in AP 3.1 und AP 3.2) ergeben sich daher sowohl aus den noch offenen Fragen zur Ge-
staltung eines selbsthinterfragenden Verfahrens als auch aufgrund des Zuständigkeitsprofils des 
BfE mit seinen verschiedenen Rollen und Verantwortungsbereichen. Zu beachten ist dabei auch, 
dass das StandAG selbst dem Verfahren eine Dynamik zuweist, die sich beispielsweise in der Er-
wartung an eine geeignete Weiterentwicklung der Beteiligungsmaßnahmen ausdrückt. 

Zu methodischen Ansätzen des Ko-Designs ist hingegen eine umfangreiche sozialwissenschaftli-
che Literatur vorhanden, die sich sowohl mit Zielen, Möglichkeiten und Wirkung als auch mit den 
prozeduralen Erfordernissen kooperativer Prozesse befasst. Als Arbeitshypothese für das Arbeits-
paket 3.1 leiten wir daraus ab, dass die gemeinsame Gestaltung von Verfahrensabläufen und -
regeln einen wichtigen Beitrag zu deren Gelingen darstellt. Dazu ist frühzeitig eine breite Einbezie-
hung von Akteuren (wie bei der Endlagerkommission geschehen), (potenziell) Betroffenen und 
Interessierten bei der Verfahrensgestaltung herbeizuführen. 

Zu den verschiedenen Aspekten des organisationalen Lernens liegt ebenfalls eine umfangreiche 
Literatur vor, die sich allerdings nur teilweise auch auf die Organisationsentwicklung in Behörden 
bezieht. Die Herausforderung in AP 3.3 liegt daher vor allem darin, die verallgemeinerbaren Er-
kenntnisse bspw. aus der (Management-)Literatur auf die konkreten Randbedingungen des BfE im 
Standortauswahlverfahren zu übertragen, um so zu einer Fokussierung und Konkretisierung der 
Betrachtungen zu kommen. Um die Randbedingungen für das „Lernen“ der Behörde zu präzisie-
ren, sind einerseits die Ergebnisse aus den AP 3.1 und 3.2 zu den Lernprozessen in einem partizi-
pativen Verfahren und die damit einhergehenden Möglichkeiten und Grenzen für das BfE als Be-
hörde einzubeziehen. Andererseits sind die empirischen Erhebungen zur Innen- und Außensicht 
des BfE im Standortauswahlverfahren eine wichtige Erkenntnisquelle. Das Zusammenwirken die-
ser drei Analysestränge ist wesentlich für die zielführende Bearbeitung dieses Arbeitspakets. 

3.3. AP 4: Zukunftsbilder für die Endlagerung 

Der bisherige Stand des Literaturreviews bestärkt das im Angebot dargestellte Arbeitskonzept 
(siehe Kapitel 3.4 und 4.2 des Angebots) für die Analyse von Narrativen der Endlagerung und die 
Entwicklung von Zukunftsbildern und stellt dieses als geeignet heraus. Das Arbeitskonzept soll in 
diesem Kapitel eine Konkretisierung erfahren.  

Methodische Vorgehensweise 

Zunächst ist hervorzuheben, dass das Vision Assessment (Grunwald 2012; Lösch et al. 2016; 
Lösch 2013) weniger als Methode, sondern vielmehr als Rahmenkonzept zu begreifen ist, nach 
welchem der Forschungsprozess in AP 4 grob in drei Arbeitsschritte unterteilt werden kann, näm-
lich in (1) die Analyse, (2) die Bewertung und (3) die Gestaltung von Narrativen.  

Arbeitsschritt 1: Analyse von gegenwärtigen Narrativen der Endlagerung 

Für die Analyse von gegenwärtigen Narrativen der Endlagerung sind drei Schritte notwendig: ers-
tens eine Begriffsabgrenzung und die Klärung der Funktion von Narrativen, zweitens eine literatur-
gestützte Zusammenschau gegenwärtiger Narrative und drittens die Durchführung von leitfaden-
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gestützten Interviews zur Anreicherung und Konkretisierung der literaturgestützten Zusammen-
schau gegenwärtiger Narrative. 

Die Basis für den ersten Schritt, die Analyse gegenwärtiger Einstellungen und Wahrnehmungen in 
Bezug auf die Endlagersuche, ist die Abgrenzung des Begriffs „Narrativ“ zu anderen Begriffen so-
wie die Klärung der Eigenschaften und Funktionen von Narrativen (siehe Tabelle 3.2).  

Tabelle 3.2: Begriffsabgrenzung „Narrativ“ 

Diskurs Erzählung/Geschichte Narrativ Imaginary/Zukunftsbild 

· Konstituierung so-
zialer Wirklichkeit 

· Argumentative 
Kommunikation, die 
auf die Verifizie-
rung von Inhalten 
zielt 

 

· Erfahrungsbeschreibung 

· Aussage über eine Reihe 
von Ereignissen 

· Handlungen nach Ort 
und Zeit strukturiert 

· Individuelle Erzählung 
die eine Selbstpositio-
nierung enthält 

· Diskursstrukturierendes 
Regelsystem um indivi-
duellen Weltdeutungen 
und sozialen Praktiken 
Kohärenz und Bedeu-
tung zu verleihen 

· Interpretation einer Ge-
schichte 

· Entstehen durch kogniti-
ve individuelle und 
kommunikative kollekti-
ve Prozesse und dienen 
der Konstruktion einer 
gemeinsamen Identität 

· Ohne ein definitives En-
de, erlauben eine Wei-
terentwicklung in die Zu-
kunft 

· Kollektive Vorstellungen 
sozialer Ordnung, die 
im Design und in der 
Umsetzung technologi-
scher Projekte reflek-
tiert sind 

· Konkrete Vorstellungen, 
Wünsche und Visionen 
für in der Gegenwart 
noch nicht erlebte bzw. 
vorhandene Gegeben-
heiten  

 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf Grundlage von Brown 2017; Chlopczyk 2017; Espinosa und Fischer 2017; Geiger 2006; Jasanoff 
und Kim 2009; Mbah et al. (eingereicht); Viehöver 2011, 2014; Weber 2017. 

Demnach sind Narrative interpretierte und mit Bedeutung versehene Erzählungen eines Rezipien-
ten, der wiederum als Autor in Erscheinung tritt (Weber 2017, S. 12). In Narrationen fließen die 
Motive des Erzählers, die Kontextbedingungen, unter denen diese erzählt werden, sowie die Moti-
ve der Zuhörer ein (Viehöver 2011). Narrative sind folglich zeitlich strukturierte Beschreibungen, 
die sich auf die Vergangenheit beziehen und bis in die Gegenwart hineinwirken sowie offen ge-
genüber der Zukunft sind (Geiger 2006). Damit wird der Unterschied zu einem Zukunftsbild deut-
lich, denn Zukunftsbilder stellen konkrete Vorstellungen, Wünsche und Visionen für in der Gegen-
wart noch nicht erlebte bzw. vorhandene Gegebenheiten dar. Zukunftsbilder können auch mit Be-
griffen wie soziotechnische Zukünfte, Vision oder Imaginary umschrieben werden (vgl. Grunwald 
2012; Lösch et al. 2016; Jasanoff und Kim San-Hyun 2009). Soziotechnische Zukünfte proklamie-
ren unterschiedliche oder konträre Zukünfte basierend auf bspw. großen öffentlichen Debatten wie 
bei der Atomkraft. Sie treten in unterschiedlichen Formen auf, z. B. als Technikleitbilder, For-
schungslinien oder als Teil wissenschaftlich erarbeiteter Produkte wie Szenarien oder Roadmaps. 
Sie können auch als Visionen formuliert sein, um Aufmerksamkeit in bestimmten Gemeinschaf-
ten/Gruppen zu erzeugen oder um Akteure zur Mitwirkung zu motivieren. Soziotechnische Zukünf-



 

29 

te sind nicht nur in Texten ausformuliert sondern materialisieren sich auch in Bildern, Gegenstän-
den oder Organisationen (Lösch et al. 2016). Narrative sind außerdem nicht als Argumente zu be-
greifen, da diese nicht auf die Verifizierung der Inhalte abzielen, sondern auf die Authentizität des 
Erzählten (Weber 2017). Anders als in Diskursen handelt es sich somit nicht um argumentative 
Auseinandersetzungen, sondern um subjektive Darstellungen eines Sachverhalts, getragen von 
einer Gemeinschaft oder Gruppe. Narrative können dadurch Teil eines übergeordneten Diskurses 
sein (Geiger 2006; Espinosa und Fischer 2017). Sie haben die Funktionen, Handlungsabläufe 
sinnstiftend zu strukturieren, Kommunikation darüber zu ermöglichen und Orientierung für zukünf-
tiges Handeln zu geben (siehe dazu Brown 2017; Chlopczyk 2017; Espinosa und Fischer 2017). In 
Narrativen geht es weniger um Fakten, als vielmehr um Bedeutungszuschreibungen, d. h. die Ver-
gangenheit wird in Abhängigkeit von kulturellen Prägungen und individuellen Erfahrungen konstru-
iert und interpretiert (Brown 2017, S. 218ff). Dadurch nehmen Narrative eine zentrale Rolle bei der 
Überlieferung kultureller Werte und der individuellen Identitätsbildung ein (Chlopczyk 2017; Mbah 
et al. eingereicht). Espinosa und Fischer (2017, S. 24-26) betonen fünf Eigenschaften bzw. Funkti-
onen von Narrativen: 

1. das Ermöglichen von Kommunikation über die Zusammenfassung von Bedeutungen und 
das Ableiten von Schlussfolgerungen; 

2. das Erhalten oder Verändern von Wertesystemen über die Schaffung moralischer Ordnung 

3. als Bezugspunkte für Akteure über beispielsweise Mythen, Weltanschauungen und Helden; 

4. die Schaffung von Gemeinsamkeiten und Solidarität und dadurch die Stärkung politischer 
Allianzen und die Konfiguration kollektiven Handelns; 

5. die Produktion politischer Positionen und strategischer Legitimation. 

Nachdem der Begriff des Narrativs abgegrenzt ist sowie dessen Eigenschaften und Funktionen 
dargestellt sind, geht es im zweiten Schritt der Analyse darum, auf Basis der Literatur erste Ein-
drücke von gegenwärtigen Narrativen der Endlagerung zu sammeln, aufzubereiten und exempla-
risch durch Medienberichte zu unterfüttern. Wichtige Hinweise geben beispielsweise der Bericht 
des (AkEnd 2002) und (Drögemüller 2018). Drögemüller (2018) hat in seiner Dissertation Stake-
holder zu dem Thema Endlagerung befragt und liefert damit Einblicke in Einstellungen verschiede-
ner Akteursgruppen. Zentrale Themen der befragten Akteure sind die frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung und die Einbindung in die Entscheidung, der Beschluss, bis 2022 aus der Kernenergie aus-
zusteigen, die unterschiedliche Risikowahrnehmung und wirtschaftliche Faktoren, die je nach 
räumlicher Distanz und beruflicher Involvierung variieren.  

Diese noch im Detail zu erstellende literaturgestützte Zusammenschau gegenwärtiger Narrative 
der Endlagersuche bedarf einer Anreicherung und Konkretisierung. Ein Beispiel für ein solches 
Narrativ der Endlagerung könnte wie folgt aussehen:  

Der starke Ausbau der Kernenergie trotz des fehlenden Entsorgungsnachweises für die dabei er-
zeugten nuklearen Abfälle und das zögerliche und teilweise widersprüchliche Handeln der Politik in 
Folge von internationalen Schadensereignissen sowie die Nutzung der Asse II als Forschungsbe-
rgwerk bzw. Endlager (Möller 2016) bestätigt das Vorhandensein einer „Atommafia“ (Ott 2014, S. 
240). Dies erfordert eine kritische Begleitung durch die Öffentlichkeit auch in Form von massiven 
Protesten, um Korrekturen in der Politik zu erzwingen (Ott 2014, S. 240-241). Der Standort mit der 
bestmöglichen Sicherheit für die Errichtung eines Endlagers kann nur nach rein wissenschaftlichen 
Kriterien gefunden werden (Kuppler 2017).  
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Die notwendige Anreicherung und Konkretisierung solcher und ähnlicher Narrative kann im dritten 
Schritt mit Hilfe qualitativer Interviews vorgenommen werden. Die qualitativen Interviews haben im 
Konzept des Vision Assessment eine Dreifachfunktion – sie dienen der Analyse, der Bewertung 
und der Gestaltung. Hiermit können zwei Ziele der Interviews definiert werden: 

1. Die Analyse und Bewertung der gegenwärtigen Narrative. 

2. Die Gestaltung potenziell möglicher Zukunftsbilder für die Endlagerung. 

Arbeitsschritte 2 und 3: Bewertung von gegenwärtigen Narrativen und Gestaltung von Zu-
kunftsbildern für die Endlagerung 

In den Interviews werden ausgewählte Akteure (geplant sind sechs Interviews, siehe unten für eine 
ausführlichere Erläuterung) somit erstens zu ihrer subjektiven Wahrnehmung und ihren Einstellun-
gen in Bezug auf die Endlagerung und das Standortauswahlverfahren und zweitens zu ihren auf 
die Zukunft gerichteten Wünschen, Vorstellungen und Befürchtungen befragt. Mittels einer qualita-
tiven Inhaltsanalyse nach (Mayring 2010) werden thematische Clusterungen vorgenommen, die 
dann sowohl der Ergänzung und Bewertung gegenwärtiger Narrative dienen, als auch den Aus-
gangspunkt für die Entwicklung von Zukunftsbildern darstellen. Hiernach kann beispielsweise eine 
grobe Kategorisierung in Ängste und Befürchtungen einerseits und Wünsche und Erwartungen 
andererseits erfolgen, die dann jeweils in Unterkategorien aufgefächert werden. Auf Basis dieser 
Clusterung erfolgt eine Verdichtung der Narrative, d. h. es werden szenarienartige Beschreibungen 
entwickelt, sogenannte wünschenswerte Zukunftsbilder für die Endlagerung.  

Nach den vorangegangenen Arbeitsschritten, der Analyse und der Bewertung der Narrative, folgt 
die Gestaltung von Zukunftsbildern. Diese werden in einem Reflexions-Workshop unter Einbezug 
ausgewählter externer Akteure auf ihre Eignung und Robustheit hin überprüft. Ebenso werden 
Hinweise zur Weiterentwicklung aufgenommen. Die entwickelten Zukunftsbilder stellen hierbei nur 
mögliche Visionen für zukünftige Erzählungen dar und sind keine Referenz für deren mögliches 
Verbreitungspotenzial innerhalb des gesellschaftlichen Diskurses um die Endlagerung. Vielmehr 
geht es beim Reflexions-Workshop darum, zu überprüfen, ob wichtige Aspekte in den einzelnen 
Zukunftsbildern bedacht wurden oder ob Schärfungen in einzelnen Aspekten erforderlich sind. Der 
anzustrebende Teilnehmer*innenkreis orientiert sich an den in der Ausschreibung gewünschten 
Akteursgruppen (Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Verwaltung, Unternehmen und Politik) und um-
fasst damit die im Angebot genannten potenziellen Teilnehmer*innen.. Die sechs ausgewählten 
Interviewpartner*innen werden auch Teilnehmer*innen des Reflexions-Workshops sein und sollen 
daher jeweils eine Akteursgruppe repräsentieren. Hierdurch wird eine konsistente Bearbeitung im 
AP 4 ermöglicht, d. h. von Anfang an werden Akteure aus den jeweiligen Akteursgruppen in die 
Bearbeitung einbezogen, wodurch eine Anpassung und Schärfung der gegenwärtigen Narrative 
und die Entwicklung kohärenter Zukunftsbilder sichergestellt wird. 

Die in diesem Prozess entstandenen Ergebnisse dienen der Weiterentwicklung der Zukunftsbilder 
und fließen in die abschließende Ergebnisgenerierung des AP 4 ein. 

Zwischenfazit 

Die hier ausgewertete Literatur stellt einen Ausschnitt der Literatur verschiedenster Disziplinen dar, 
die den Begriff Narrativ verwenden, und zielt nicht auf Vollständigkeit, da hier nur eine Auswahl der 
für den Kontext der Endlagerung relevanten Literatur getroffen wurde. Allerdings wurde hier auch 
solche Literatur herangezogen, die eine Begriffsabgrenzung ermöglicht. Diese dient einerseits da-
zu, den Unterschied zu einem Zukunftsbild deutlich herauszustellen. Andererseits soll für dieses 
Projekt ein gemeinsames Verständnis des Begriffs Narrativ entwickelt werden, da dieser in der 
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Forschungsliteratur durchaus unterschiedlich und häufig synonym zu anderen Begriffen verwendet 
wird. Bisher war der Begriff des Narrativs sowie auch der des Zukunftsbildes nur punktuell ange-
wendet worden, insbesondere im Kontext der Endlagerung gibt es bisher kaum Literatur dazu10. In 
den vergangenen Jahren erfreut sich der Begriff jedoch zunehmender Beliebtheit. Dies spiegelt 
sich auch in der jüngeren Forschungsliteratur (besonders ab 2017) wider. Diese Begriffskonjunktur 
birgt jedoch die Gefahr, dass er an Schärfe verliert, insbesondere dann, wenn dieser in vielen un-
terschiedlichen Kontexten und mit verschiedensten Bedeutungen versehen verwendet wird und 
exakte Begriffsdefinitionen fehlen. Die obige Begriffsabgrenzung dient daher dazu, die Begriffe 
Narrativ und Zukunftsbild in diesem Projekt klar unterscheiden zu können.  

Narrative entstehen somit in kleinen Gruppen, infolge von kommunikativen Prozessen des Erzäh-
lens und kognitiven Prozessen der Interpretation des Erzählten. Je nach deren Bedeutungszu-
schreibung können sich Narrative über diese kleinen Gruppen hinaus entwickeln, anpassen und 
verändern und an Wirkmächtigkeit zunehmen und so einen Bewusstseinswandel innerhalb einer 
Gesellschaft unterstützen. Narrative aus der Vergangenheit können nicht nur in die Gegenwart 
hineinwirken, sondern auch die Zukunft prägen. Zur Entwicklung von Zukunftsbildern ist es daher 
wichtig, gegenwärtige und vergangene Narrative zu berücksichtigen, aber auch neue Akteure ein-
zubinden, um mögliche Zukünfte nicht zu übersehen und damit neue Zukunftsbilder oder auch 
sogenannte Visionen entwickeln zu können.  

                                                           
10  Zu diesen wenigen Studien zählt beispielsweise die von Fried und Eyles 2011 über Narrative der Endlagerung in 

Kanada. Jasanoff und Kim (2013, 2009) sowie Kim 2018 beschäftigen sich vielmehr mit soziotechnischen Imagi-
naries bzw. Visionen und Zukunftsbildern.  
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4. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Der Literaturreview und die darauf basierende Prüfung des Forschungsdesigns zeigen, dass die 
Bearbeitung des Forschungsvorhabens weitgehend wie im Angebot beschrieben erfolgen kann. 
Anhand der ausgewerteten Quellen wird die Vorgehensweise in den Ausführungen in Kapitel 3 
vertieft begründet und gegenüber dem Angebot weiter untersetzt. 

Im Hinblick auf das Arbeitspaket 2 – Konzeptionierung der dialogorientierten Öffentlichkeitsbeteili-
gung – weist die Partizipationsforschung u.a. auf die Bedeutsamkeit eines kontextsensitiven und 
adaptiven Vorgehens und mit den formellen Verfahren sinnvoll verzahnter Beteiligungsinstrumente 
hin. Im Rahmen der weiteren Arbeitsschritte – Szenario-Workshop sowie dessen Analyse und der 
darauf basierenden Weiterentwicklung der Beteiligungskonzeption – werden Fragen des Kontextes 
und der Verzahnung partizipativer Maßnahmen im Standortauswahlverfahren weiter vertieft.  

Für das Arbeitspaket 3 ist festzustellen, dass bisher kaum Interpretationen zum StandAG vorlie-
gen, so dass sich Herausforderungen für die juristische Analyse ergeben, sowohl aus den noch 
offenen Fragen zur Gestaltung eines selbsthinterfragenden Verfahrens als auch aufgrund des Zu-
ständigkeitsprofils des BfE mit seinen vielfältigen Rollen und Verantwortungsbereichen. Aus der 
umfangreichen Literatur zum Thema „Ko-Design“ leiten wir die Arbeitshypothese ab, dass die ge-
meinsame Gestaltung von Verfahrensabläufen und -regeln zwischen Wissenschaft und Praxis ei-
nen wichtigen Beitrag zu deren Gelingen darstellt. Dazu ist frühzeitig eine breite Einbeziehung von 
Akteuren (wie bei der Endlagerkommission geschehen), (potenziell) Betroffenen und Interessierten 
bei der Verfahrensgestaltung herbeizuführen. In Bezug auf die Entwicklung von Bausteinen für 
eine lernende Behörde halten wir es aufgrund aktueller Erkenntnisse für zielführender, das im An-
gebot vorgeschlagene Behörden-Seminar durch Gruppen-Fachgespräche im BfE zu ersetzen. 
Diese bieten die Möglichkeit, in einer möglichst offenen Gesprächsatmosphäre die Erkenntnisse 
aus den Interviews aus der Perspektive mehrerer Mitarbeiter*innen des BfE zu diskutieren, zu ver-
tiefen und Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Der Literaturreview hat im Arbeitspaket 4 eine wichtige Begriffsklärung ermöglicht, die als Grund-
lage für die weiteren Arbeitsschritte verwendet werden kann. Hiermit kann nun eine Abgrenzung 
zwischen dem Begriff des Narrativs und dem des Zukunftsbilds erfolgen. Die weiteren Arbeits-
schritte werden dann sowohl die gegenwärtigen Narrative der Endlagerung aufzeigen als auch 
Ansatzpunkte für die zu entwickelnden Zukunftsbilder für die Endlagerung liefern.   
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Anhang 1: Matrizes zum Literaturreview (Zusammenfassende Übersicht) 

    AP 2 

lfd. 
Nr. 

          Kriterien 
 
Literatur 

Konflikt-Dynamiken 1) Erfolgskriterien, Zielvorga-
ben, Praktikabilität 2) 

Rollen, Ebenen, Zustän-
digkeiten von Behörden 

3) 

Grundlagen der Partizipationsforschung, Fallbeispiele (nicht nuklear), Jugendbeteiligung  

1 Alcántara et al. 
2016 

  Diskussion unterschiedlicher 
Beteiligungsparadigmen mit 
Rückbindung an ihre demokra-
tietheoretischen Fundierungen; 
Diskussion unterschiedlicher 
Legitimitätsdimensionen (Input-; 
Prozess-; und Output) bei der 
Gestaltung von Beteiligungsver-
fahren.  

  

2 Baker und 
Chapin 2018 

  Erfolgreiche, d.h. Prozesslegi-
timität verbessernde, Beteili-
gung ist abhängig von Zielen, 
dem institutionellen Design und 
dem sozialen Kontext (Ge-
schichte) in dem Beteiligung 
abläuft; Typologisierung der 
Ziele und Zwecke anhand von 
Beteiligungsparadigmen: In-
strumentelle & normative An-
sätze in der Beteiligungsfor-
schung 

Rollen der Beteiligungsgewäh-
renden Institutionen: Offenheit 
im Beteiligungsprozess ist an 
Organisationskultur gekoppelt. 

3 Barth et al. 
2018 

    Zusammenspiel der für Ge-
nehmigung, für Bauleitplanung 
und für Regionalplanung zu-
ständigen Akteure gemeinsam 
mit Vorhabenträger und Stand-
ortkommune: Frühzeitige Ko-
operation und Verantwortungs-
klärung im Hinblick auf Öffent-
lichkeitsbeteiligung 

4 Baumgartner 
und Rucht 
2013 

Beitrag untersucht das Pro-
testmilieu und Konfliktge-
schichte rund um das Vorha-
ben Stuttgart 21. Autoren 
stellen Motive, Ressourcen 
und Netzwerke der hetero-
genen Protestszene heraus.  

    

5 Bock et al. 
2017 

    Beitrag identifiziert neben klarer 
Zielformulierung und frühzeiti-
gen Zeitpunkt die sinnvolle 
Verzahnung von formellen und 
informellen als bedeutsame 
Faktoren für erfolgreiche Bür-
gerbeteiligung 

6 Carpini et al. 
2004 

  Überblicksartikel zu Erfolgskrite-
rien und Kontextbedingungen 
für legitimitätssteigerde, ergän-
zende Bürgerbeteiligungsver-
fahren; Überblick über Sozial-
psychologische Ansätze zu 
Meinungsbildungsprozessen in 
Gruppen 
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7 Devine-Wright 
2005 

Das NIMBY Phänomen als 
Erklärungsansatz für Protes-
te gegen Windenergie Vor-
haben wird kritisch geprüft 
und alternative Erklärungs-
ansätze werden vorgestellt.  

    

8 Dietz und Stern 
2008 

  Umfassende Abhandlung zur 
Forschungsliteratur: Diskussion 
der Kontextbedingungen, Vo-
raussetzungen für erfolgreiche, 
wie auch misslingende, Konflikt 
verstärkende Beteiligung.   

Rolle von beteiligungsgewäh-
renden Institutionen: glaubwür-
digkeits- und legitimitätsstei-
gernde Faktoren werden be-
leuchtet   

9 Domasch & 
Zschiesche 
2018 

  Hinweis auf die Notwendigkeit 
in modernen Beteiligungsver-
fahren eine Kombination aufei-
nander abgestimmter formeller 
und informeller Maßnahmen 
vorzusehen. 

Grundlegende Analyse zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Rahmen des Standortauswahl-
verfahrens. Formulierung von 
Herausforderungen für die 
Umsetzung von Anforderungen 
im Rahmen des Standortaus-
wahlverfahrens für einzelne 
Behörden. Identifikation von 
Rollenunklarheiten.  

10 Dütschke et al. 
2015 

  Erfolgskriterien: Beitrag geht auf 
unterschiedliche Kontextbedin-
gungen als Erklärungsfaktor für 
die unterschiedliche Akzeptanz 
bei CCS Vorhaben ein.  

Rollen: Je nach wahrgenom-
mener Rolle (Wissenschaft, 
Wirtschaft) des Vorhabendträ-
gers variiert die Protestintensi-
tät; die Rolle der Landespolitik 
bei der Realisierung von Vor-
haben wird beleuchtet. 

11 Eisner et al. 
2003 

Typisierte Akteursgruppen in 
Eskalationsdynamiken: 
"Problempromotoren" - "Ge-
genspieler" - "Experten" - 
"Handlungsadressaten". Die 
vier Akteurstypen nach Eis-
ner et al.; Charakteristika 
erfolgreicher öffentlicher 
Mobilisierung: Per Frames / 
Schemata die Botschaften in 
der Gesellschaft verankern 

    

12 Ewen et al. 
2013 

Auf Basis sozial-empirischer 
Erhebungen werden die 
Veränderung von Konflikt-
wahrnehmungen und -
dynamiken im Verlauf des 
Runden Tisches zum Pump-
speicherkraftwerk Atdorf 
nachvollzogen. 

Der Beitrag formuliert Erfolgskri-
terien für Bürgerbeteiligungs-
prozesse; Analysiert und diffe-
renziert "Wirkungen" und "Wirk-
samkeit" von Dialogverfahren 

  

13 Ewen und Hor-
elt i.E. 

 Der Beitrag beleuchtet die Ge-
fahren unreflektierter informeller 
Beteiligung und argumentiert, 
dass nicht sinnvoll verzahnte 
Bürgerbeteiligungsprozesse 
Parallelräume für gesellschaftli-
che Protestmobilisierung bieten 
können. 

 

14 Glasl 2013 Grundlegende Abhandlung 
zur Identifizierung von Kon-
flikteskalationsstufen und 
ihre jeweiligen Merkmale 
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15 Hoeft et al. 
2017 

Sammelband untersucht 
breites Feld an Akteuren und 
Zuschauern (Medien, 
schweigsame Kreise), die in 
Konfliktsystemen von Rele-
vanz sind.  

    

16 Hübner und 
Pohl 2015 

Objektiv-materielle und sub-
jektiv-ideelle Erklärungsfakto-
ren zur Frage der Belästi-
gung durch Windenergiean-
lagen werden untersucht 

    

17 Marg und Wal-
ter 2013 

Soziologisch-
Ethnographische Studien zu 
Milieu- und Persönlichkeits-
merkmalen von Protestieren-
den bei Infrastrukturellen 
Bauvorhaben  

    

18 Renn und 
Webler 1996 

Grundlegender Beitrag, der 
die deliberativ-analytische 
Sichtweise für Beteiligungs-
verfahren etabliert 

    

19 Reusswig et al. 
2016  

Beitrag beleuchtet Rolle von 
Netzwerken und Ressourcen 
(Soziale Netzwerke, Medien) 
bei der Protestmobilisierung; 
Beleuchtet die instrumentelle 
Nutzung von Beteiligungsver-
fahren durch Kritiker bei der 
Protestmobilisierung  

    

20 Roßnagel et al. 
2014 

Der Beitrag untersucht typi-
sche Defizite in der Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei Vor-
haben der Energiewende 
und wie diese Defizite ver-
mieden oder vermindert 
werden können. Der Beitrag 
beleuchtet typische Konflikt-
entwicklungen, analysiert 
Konfliktkommunikationsmus-
ter und präsentiert durch die 
rechtswissenschaftliche 
Bewertung der Handlungs-
möglichkeiten eine neue 
Sicht auf die Defizite des 
bisherigen Einbezugs der 
Öffentlichkeit. 

  

21 Roßnagel et al. 
2016 

Die Monographie präsentiert 
die aktuelle Forschung zum 
Thema Konflikte bei Groß-
vorhaben aus soziologischer, 
kommunikativ-systemischer 
und rechtlicher Perspektive. 
Empfehlungen und evaluierte 
Praxiserfahrungen zur Mini-
mierung von Konflikten und 
der Versachlichung des Kon-
fliktaustrags werden präsen-
tiert. 
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lfd. 
Nr. 

          Kriterien 
 
Literatur 

Konflikt-Dynamiken 1) Erfolgskriterien, Zielvorga-
ben, Praktikabilität 2) 

Rollen, Ebenen, Zustän-
digkeiten von Behörden 3) 

Fallstudien und Forschung nuklear 

1 Bergmans et al. 
2008 

An bestehenden Nuklear-
Standorten ist oftmals eine 
"pragmatische Akzeptanz" 
gegenüber Entsorgungsan-
lagen festzustellen (für die es 
aber keine Garantie gibt). 

Partizipation ist ein "Zeichen der 
Zeit". Es ist aber keine grund-
sätzliche Änderung der Macht-
verhältnisse in Richtung "power 
sharing" oder "co-governance" 
festzustellen. 
Es ist eine sozio-technische 
Betrachtung der Herausforde-
rungen anzustreben und die 
Anwendung partizipativer An-
sätze auch auf technische Fra-
gen 

Der Partizipationsschwerpunkt 
wird in den beteiligten Ländern 
unterschiedlich gelegt: Schwe-
den, Belgien, Slowenien: lokale 
Partizipation bezogen auf loka-
le Akzeptanz für weitgehend 
vor-definierte Entsorgungsan-
lagen; UK: nationale Partizipa-
tion bezogen auf einen Stand-
ortauswahlprozess. Entspre-
chend sind unterschiedliche 
Stakeholder-Identitäten zu 
betrachten. 

2 DAEF 2016 Bei der Endlagerung ist mit 
unterschiedlichen „Betroffen-
heiten“ umzugehen: es wird 
national entschieden und 
geregelt letztlich aber an 
einem einzelnen Standort 
umgesetzt ==> "Lasten und 
Nutzen sind ungleich verteilt" 
(S.22). "Dementsprechend 
stehen bei einem derartigen 
Vorhaben nicht allein die 
Problemlösung an sich im 
Vordergrund, sondern immer 
auch die soziale Auseinan-
dersetzung sowie das Auf-
greifen der Positionen der 
verschiedenen beteiligten 
Akteursgruppen." 

Das StandAG lässt die Frage 
nach der Verzahnung verschie-
dener Beteiligungsformate of-
fen. DAEF unterscheidet zwi-
schen formellen und informellen 
Verfahren und macht Vorschlä-
ge, wie diese Zusammenwirken 
können. 
Es werden drei Stufen von 
"Beteiligung" unterschieden. 
Entscheider und Politik müssen 
sich entscheiden, wie viel Mit-
bestimmung gewünscht ist. 
Als partizipative Verfahren wer-
den nur solche verstanden, die 
unterschiedlichen Akteuren 
Mitspracherechte und Einfluss-
nahme auf Entscheidungsfin-
dungsprozesse einräumen. 
Frühzeitige Beteiligung ist wich-
tig, aber schwer zu erreichen, 
bevor Standortoptionen gewählt 
wurden. 
Verstetigte (statt punktuelle) 
Maßnahmen ==> Ausführliche 
Begründung S. 15 f. 
"Ergebnisoffenheit unter der 
Prämisse der prinzipiellen Lö-
sungsfindung" 

Das Gewicht, mit dem Voten 
der Öffentlichkeit bei Entschei-
dungen einfließen. Unter Be-
rücksichtigung der endlager-
spezifischen Charakteristika 
sowie des jeweiligen Entschei-
dungsschrittes und -gegen-
stands sind Regelungen hin-
sichtlich der Verbindlichkeit von 
Beteiligungsergebnissen zu 
treffen. 

3 Häfner, D. 2015 Auch in Anti-Atom-Bewegung 
wird in Zukunft ein Verlust an 
fachlicher Expertise zu er-
warten sein. Die Nutzung 
staatlicher (finanzieller) Res-
sourcen, vgl. Asse Begleit-
gruppe, HZ Geesthacht) ist 
daher auch im Bereich der 
Endlagerung wahrscheinlich. 
Der Tausch: Macht durch 
Mitsprache, Kompetenzen 
und Ressourcen gegen 
Nicht-Proteste durch die Anti-
AKW Bewegung ist im Sinne 
von Staat und Betreiber, um 
Störpotenzial der NGOs 
auszuschalten. 
Direkte Beteiligungsverfah-
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ren binden Ressource der 
NGOs, die diese nicht mehr 
in die Rolle als Intermediär 
zwischen Bevölkerung und 
"Machthabern" einsetzen 
können, da kollektives Orga-
nisieren nicht mehr möglich 
ist. Sozialer Raum der Kom-
petenz- Meinungs- und Iden-
titätsbildung geht verloren. 

4 Kallenbach-
Herbert, B. 
2014 

  Beteiligung ist ein Bestandteil 
des Governance-Systems und 
muss mit diesem im Einklang 
stehe, z. B. mit der Gestaltung 
der Verfahrensschritte und der 
Entscheidungsprozesse, mit der 
Verteilung von Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten, mit 
dem regulatorischen Rahmen 
etc. 

International vielfältige Beteili-
gungskonzepte in Anwendung: 
regionale/nationale Ausrich-
tung, in der frühen Phase der 
Standortsuche oder zu einem 
eher fortgeschrittenen Projek-
tierungszeitpunkt. 
Die jeweiligen nationalen 
Randbedingungen haben gro-
ßen Einfluss, Übertragbarkeit 
von Erfahrungen ist daher nur 
bedingt möglich. 

5 Krütli el al. 
2010 

  Anpassung von Beteiligungs-
maßnahmen an die Phase der 
Entscheidungsfindung 

  

6 Kuppler/Hocke 
2018 

  Vier "Governance-
Arrangements", die long-term 
Prozesse unterstützen: 
• ‘Networks of actors’ gather 
around processes of political 
decision-making, also including 
non-established actors, such as 
advocatory interest groups, 
• Decision-making processes 
are based on open and non-
hierarchic forms of deliberation 
and bargaining, 
• Actors in these networks par-
ticipate in decision-making and 
the production of public goods 
in reaction to an increasing 
interdependency between soci-
etal sub-systems, 
• Responsible collective actors 
strategically cooperate with 
other collective actors and co-
ordinate decision-making in 
networks. 

Bewertungen des US-DOE 
hinsichtlich seiner Möglichkei-
ten und Fähigkeit zur Herstel-
lung von Transparenz und 
Einbeziehung der Öffentlichkeit 
stellen fest: eine Behörde, die 
für verschiedene Missionen und 
eine Kultur der Geheimhaltung 
gegründet wurde, hat erhebli-
che Schwierigkeiten mit derart 
substantiellen Veränderungen. 
Nach Kuppler & Hocke werden 
auch verantwortliche Organisa-
tionen, die nicht die lange Ge-
schichte des US-DOE aufwei-
sen, Schwierigkeiten mit einem 
transparenten Vorgehen und 
den erforderlichen organisatori-
schen Veränderungen haben. 

7 OECD NEA 
2004 

  Schrittweise / gestufte Ent-
scheidungsverfahren wirken 
sich positiv auf Beteiligungspro-
zess aus. 

  

8 Smeddinck & 
Roßegger 2013 

Ambivalenz der Beteiligung: 
"Zugewinn an Anerkennung 
kann einhergehen mit einem 
Verlust an Kritikfähigkeit und 
der Übernahme konservati-
verer Positionen." Fragmen-
tierung des Widerstand - 
Gruppen, die sich an Ent-
scheidungen gebunden füh-
len und denen, die nicht "Teil 
der Lösung werden". (S. 555) 
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9 Sträter 2018 
i.E. 

    Das klassische Modell von 
Betreiber und Aufsicht ist durch 
ein interagierendes und sich 
selbsthinterfragendes Gesamt-
system zu ersetzen. Eine konti-
nuierliche strategische Planung 
erfordert, dass sich die Auf-
sichtsstruktur den Änderungen 
in Gesellschaft und Sicher-
heitsbedürfnis anpasst. "Die 
Aufsichtsbehörde muss sich in 
einer langfristig sicheren End-
lageroption von der Rollendefi-
nition her nicht als allwissende 
normative Macht verstehen, 
sondern sich als Teil eines 
hinterfragenden Systems se-
hen." 

1) Konflikt-Dynamiken in umweltrelevanten, umstrittenen und regional relevanten Großvorha-
ben 

2) Erfolgskriterien, Zielvorgaben und Praktikabilität in Beteiligungsverfahren 

3) Rollen, Ebenen und Zuständigkeiten von Behörden im Beteiligungsprozess 
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    AP 3 

lfd. 
Nr. 

       Kriterien 
 
Literatur 

Ko-Design 1) Merkmale lernender Ver-
fahren 2) 

Selbsthinterfragende 
Behörde 3) 

Organisationssoziologie - übergeordnet 

1 Argyris, C. 
2005 

  Verfahren und Anforderungen 
von außen sind Auslöser für 
Veränderung von Routinen, 
Institutionen und Organisatio-
nen: Modell des double-loop 
Learning als nachhaltiger Ver-
änderungsprozess 

Veränderung in Organisatio-
nen - double-loop Learning - 
Ansatz wird in neuen Diskur-
sen zum organisationalen 
Lernen aufgegriffen und ver-
tieft  

2 Beck, U. 
1998 

Gesellschaftliche Reaktion auf 
Risiken und Elemente der Tech-
nologiepolitik können Einfluss 
haben auf Gestaltungserforder-
nisse im Ko-Design (Institutionel-
le Einbettung, Einfluss gesell-
schaftlicher Diskurse) 

    

3 Bijker, W. 
1987 

Bedingungen für Ko-Kreation 
bzw. Ko-Design: bspw. wie iden-
tifiziert man relevante soziale 
Gruppen und relevante Proble-
me 

Hinweise auch für lernende 
Verfahren: Lernen durch An-
stöße von außen und gesell-
schaftliche Veränderungen; 
Lösungsansätze müssen prob-
lemrelevant vorbereitet werden 
und von unterschiedlichen sozi-
alen Gruppen als relevant ein-
geschätzt werden 

  

4 Blättel-Mink 
und Menez 
2015 

Ko-Kreation und Open Innovati-
on, Prozesse und Anforderun-
gen; Beiträge zu Grundlagen der 
Gestaltung 

auch Hinweise für die Gestal-
tung lernender Verfahren 

  

5 Boccardelli, 
P. et al. 2018 

  Netzwerke als Orte der Innova-
tion, Bedingungen des Lernens 
in projektbezogenen Organisa-
tionen durch innovative Ma-
nagementtechniken (z.B. Scrum 
Verfahren) 

Lernen und Entwicklung von 
Innovationen in Organisatio-
nen 

6 Borner und 
Kraft 2018 

methodische Grundlagen und 
Einordnung von Reallaboransät-
zen zur Entwicklung von Ko-
Design und im weiteren Prozess 
von Ko-Produktion und Evaluati-
on 

    

7 Böschen, S. 
2015 (Weh-
ling) 

Anforderungen an das Ko-
Design durch Elemente des 
Nichtwissens 

Umgang mit Nichtwissen in 
Verfahren und in der Öffentlich-
keit 

Grundsätzliche Fragen zum 
Umgang mit einer Nichtwis-
senskultur; Notwendige As-
pekte und Anforderungen zur 
Berücksichtigung von Nicht-
wissen  

8 Brand, K.W. 
2014 

  Notwendige institutionelle 
Rahmung lernender Verfahren 
durch korrespondierende Kon-
zepte; Einfluss durch verschie-
dene Entscheidungsebenen im 
Umfeld sowie gesellschaftliche 
Verankerung 
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9 Drazkiewicz 
et al 2015 

  Der Einfluss von Schlüsselfak-
toren partizipativer Verfahren 
(Interessenvertretung, Offenheit 
der Verfahrens, Inklusion von 
Kritikern, Exklusion von Kriti-
kern, wahrgenommene Verfah-
rensgerechtigkeit, Bildung von 
Sozialkapital) zeigte sich in den 
untersuchten vier Fallbeispielen 
lokaler Umweltplanung als 
insgesamt positiv relevant hin-
sichtlich der Verbesserung der 
Qualität von Entscheidungen 
und der Umsetzung von Pla-
nungsprojekten. 

  

10 Elbe & Müller 
2015 

  Partizipativ nur dann sinnvoll 
wenn diese in Planung und 
Umsetzung erfolgt, sodass 
partizipierende Bürgerinnen und 
Bürger tatsächlich vor Ort etwas 
verändern können. 

  

11 Fatzer, G. 
2000 

eine gemeinsame Visionenent-
wicklung (als eine der 5 zentra-
len Dimensionen lernender Or-
ganisationen) ist auch für den 
Einsatz beim Ko-Design mit 
externen Akteuren funktional 

nach Senge werden 5 Dimensi-
onen einer lernenden Organisa-
tion diskutiert: mentale Modelle, 
gemeinsame Visionenentwick-
lung, Teamlernen, "Könner-
schaft", übergreifend ist die 
Dimension des systemischen 
Denkens, das auf Beziehungen 
und Muster hinweist 

Hinweise auf notwendige 
Führungskompetenzen und 
deren Einordnung aus syste-
mischer Sicht für lernende 
Organisation; Diskussion des 
organisationalen Lernens; 
vorausschauende Selbster-
neuerung wird als Anforde-
rung und Merkmal für lernen-
de Organisationen formuliert 

12 Hartmann, M. 
2018 

Lernen der Organisation auch 
durch Einflüsse/Vorbild anderer 
Organisationen - könnte Ko-
Design Optionen eröffnen 

wie kann Kritik strukturell auf-
genommen werden und in or-
ganisationales Lernen eingebet-
tet werden: verhaltenswissen-
schaftliche Entscheidungstheo-
rien geben Hinweise auf Wan-
delfähigkeit einer Organisation 

Umgang mit Kritik in Organi-
sationen: Entscheidungen 
und Entscheidungsprozesse 
unter dem Aspekt von Kritik - 
Bedeutung der Gruppendy-
namik mit Hinweisen aus der 
Kognitionsforschung  - Frage 
nach Erfolg und Nichterfolg 
(Diskussion von Zielen) - 
Verweis auf Argyris "Lernen 
als Handlung" 

13 Krohn et al. 
2017 

zukünftiges Forschen und Ge-
stalten sollte transdisziplinär 
sein, d.h. wissenschaftsexterne 
Akteure und deren Wissensbe-
stände sollten mehr in die Gene-
rierung von Forschungsergeb-
nissen einbezogen werden 

    

14 Lamers, A. 
2018 

  Klarheit über Arten und Funkti-
onen von Arbeitsteilung als 
Grundlage für die Offenheit 
gegenüber lernenden Verfah-
ren;  

Wirtschaftliches Handeln und 
Optimierung von Abläufen in 
Behörden; Diskussion von 
Gliederungsebenen und Hie-
rarchietiefe in "neuen" Steue-
rungsmodellen 

15 Newig, J. 
2011 

neue Governanceformen in der 
Umsetzung von partizipativen 
Ansprüchen sehen auch Ko-
Design als Elemente vor 

Transformation braucht zum 
Aufbau neuer Strukturen auch 
den Abbau alter Strukturen 

  

16 Petzold, H. et 
al. 2000 

Hinweis der Bedeutung inter- 
und transdisziplinärer Diskurse 
für die Entwicklung der Ma-

Selbstreflexion und Ko-
Reflexion bieten Beiträge zur 
Optimierung von Kommunikati-

Organisation und Manage-
ment als integrativer Ansatz 
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nagementkultur on und Kooperation 

17 Renn 2013 Hinweise für Anforderungen und 
Gestaltung von Ko-Design Pro-
zessen; Einordnung von Partizi-
pation sowie von verschiedenen 
Formen und Anlässen; Hinweise 
auf Akzeptanzbeiträge 

    

18 Sellke und 
Renn 2011 

Risikowahrnehmung ist u.a. ein 
Resultat sozialer Kommunikati-
on; Risiken können sozial ver-
stärkt werden, Aspekte von Ak-
zeptabilität und Akzeptanz wer-
den hier beeinflusst 

Risikomanagement sollte auf 
integrativer Risikogovernance 
aufsetzen. Verweis auf Interna-
tional Risk Governance Council 
und dort diskutierte Verfahrens-
schritte 

Bedeutung von Vertrauen in 
Institutionen denen das Ma-
nagement von Risiken obliegt 
sollte Aspekt der selbsthinter-
fragenden Behörde sein 

19 Spieth-
Achtnich et 
al. 2017 

Ko-Design kann in unterschiedli-
chen Formen partizipativer Ver-
fahren entwickelt werden 

    

20 Wanner et al. 
2017 

Diskurs zur Einbettung von Real-
laboren in ein übergreifendes 
Modell des Ko-Designs mit ver-
schiedenen Prozessschritten 

    

21 Wehling, P. 
2011: 

Wahrnehmung und Umgang mit 
Risiken unterschiedlicher Um-
weltmedien als Ausgangspunkt 
und Bedingung von Ko-Design; 
Bedeutung und Umgang mit 
Nichtwissen 

Soziologische Einordnung und 
Diskussion des Risikobegriffs; 
Governance des Nichtwissens 

  

22 Willemse und 
von Ameln 
2018 

systemischer Ansatz (u.a. mit 
Bezug auf Luhmann); Kommuni-
kation innerhalb/außerhalb der 
Organisation - Organisation aus 
systemischer Sicht macht Ein-
ordnung/Klassifikation und Be-
schreibung der Veränderungen 
erforderlich, die durch externe 
Prozesse und Akteure auch 
forciert werden können 

wichtig ist das Zusammenspiel 
der Organisation mit seiner 
Umwelt (Viabilität) - klassisches 
Change Management reicht 
nicht hin: neue Formen wie 
Design Thinking und SCRUM 
Verfahren als sog. Agile Metho-
den korrespondieren mit einer 
stärkeren Kundenorientierung 

Veränderung als Dauerauf-
gabe, "vorausschauende 
Selbsterneuerung" und 
Selbstorganisation  

lfd. 
Nr. 

       Kriterien 
 
Literatur 

Ko-Design 1) Merkmale lernender Ver-
fahren 2) 

Selbsthinterfragende 
Behörde 3) 

Fallstudien und Forschung nuklear 

1 DAEF 2016     Bei Beschlussfassungen zum 
Thema Endlagerung radioak-
tiver Abfälle ist die Legitimati-
on der Entscheidungsbefug-
nis politischer Instanzen 
durch das bisher kaum vor-
handene Konfliktmanagement 
und die sehr lange Konflikt-
dauer in Frage gestellt. Eine 
der Ursachen ist die langwie-
rige Konfliktgenese. ==> Hier 
liegt eine potenzielle Ursache 
für Beharrungskräfte, die eine 
Entwicklung der Behörde hin 
zu mehr Transparenz, Offen-
heit und Selbstreflexion po-
tenziell in Frage stellen. 
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2 Domasch 
und 
Zschiesche 
2018 

Frühzeitige Einbeziehung bereits 
in der Phase der Gestaltung von 
Partizipationsmaßnahmen. Hin-
weis, dass diese Forderung auch 
von der Endlagerkommission 
formuliert und dann in der Revi-
sion des StandAG aufgegriffen 
wurde. 

    

3 Kuppler und 
Hocke 2018 

Ko-Design bedeutet, dass der 
Modus der Zusammenarbeit 
(z.B. Art und Regeln von Partizi-
pationsmaßnahmen) mit allen 
beteiligten Akteuren vereinbart 
wird. Darüber hinaus ist aber 
auch die Einbettung dieser Maß-
nahmen in den Entscheidungs-
findungsprozess gemeinsam zu 
vereinbarten. 

Das lernende Verfahren muss 
in der Lage sein, einerseits 
Fehler festzustellen und ande-
rerseits gesellschafts-politische 
Aspekte zu diskutieren. (Z.B. 
Öffnung der Beteiligung im 
Schweizer Sachplanverfahren 
für Fragen der Sicherheit unter-
tägiger Einrichtungen) 
 
Aktive Kontrolle eines Endla-
gers über längere Zeiträume 
erfordert robuste Entschei-
dungsstrukturen, die flexibel auf 
gesellschaftliche und umwelt-
bezogene Veränderungen rea-
gieren können und gleichzeitig 
die Verantwortungen klar fest-
legen. 

  

4 OECD/NEA 
2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die Behörde sollte einem holis-
tischen, multidisziplinären An-
satz folgen. Der Rahmen, in 
dem der Betreiber agiert, ist als 
soziotechnisches System zu 
verstehen, das durch techni-
sche, personelle, organisationa-
le, umweltbezogene, ökonomi-
sche, politische und soziale 
Faktoren beeinflusst wird. 

Selbsthinterfragendes Verhal-
ten ist Teil einer guten Si-
cherheitskultur von Organisa-
tionen - auch von Behörden. 
Ziel ist Lernen und stetige 
Verbesserung. Selbstbewer-
tung ist ein wesentliches Tool, 
es bedarf dafür angepasster 
Konzepte und Performance-
Indikatoren. 
Selbstbewertung soll sich 
nicht nur auf die täglichen 
Verpflichtungen und Regel-
werke beziehen sondern soll 
auch Haltungen, Werte und 
Einstellungen der Mitarbei-
tenden einbeziehen, um posi-
tive und negative Einflüsse 
auf die Sicherheitskultur zu 
ermitteln. 
Kooperation und offene 
Kommunikation innerhalb der 
Behörde ist eins von 5 Prinzi-
pien. 
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5 Sträter 2018 
i.E. 

5) Aufsichtsbehörde ist Teil ei-
nes hinterfragenden Systems 
(siehe auch 4)). Das klassische 
Modell - die Verantwortung für 
die Sicherheit liegt beim Betrei-
ber - funktioniert unter diesen 
Bedingungen nicht mehr. Es 
stellt sich die rechtliche Frage 
der Haftung. 

2) Im Gesamtsystem müssen 
die verschiedenen Ebenen von 
Politik bis zur Ausführung zu-
sammenwirken. Zwischen den 
Ebenen sich entwickelnde Ziel-
konflikte sind zu gestalten. 
3) Sicherheitskultur im klassi-
schen, auf die (Betreiber-
)organisation bezogen Ansatz 
greift zu kurz. Ein "interorgani-
sationale Sicherheitskultur" 
wäre eine sinnvolle Sichtweise. 
6) Kritiker dürfen nicht aus dem 
System ausgeschlossen wer-
den sondern sind aktiv zu integ-
rieren und ihr Wissen zu nut-
zen. 

1) Aufgaben- vs. zielbezoge-
nes Verhalten: es reicht nicht, 
Bewertungen der aufgaben-
orientierten (normativen) 
menschlichen Handlungen 
und Verhalten vorzunehmen. 
Vielmehr ist das zielbezogene 
Verhalten, also der Umgang 
mit Zielkonflikten zu bewer-
ten. Zielkonflikte können 
durch diverse externe Ein-
flüsse eintreten, die in Kon-
kurrenz zur ursprünglichen 
Zielvorgabe, z.B. "sicheres 
Endlager", treten. 
Notwendigkeit "komplexer 
Zielabgleiche" kann zu Ver-
meidungs- und Optimierungs-
strategien führen. Mögliche 
Ausprägungen: Sicherheits-
gerichtete Aufgaben werden 
nicht mehr hinterfragt sondern 
vermeintlich funktionierende 
Lösungen angewandt. 
4) das klassische Modell von 
Betreiber und Aufsicht ist 
durch ein interagierendes und 
sich selbsthinterfragendes 
Gesamtsystem zu ersetzen. 
Eine kontinuierliche strategi-
sche Planung erfordert, dass 
sich die Aufsichtsstruktur den 
Änderungen in Gesellschaft 
und Sicherheitsbedürfnis 
anpasst. "Die Aufsichtsbehör-
de muss sich in einer langfris-
tig sicheren Endlageroption 
von der Rollendefinition her 
nicht als allwissende normati-
ve Macht verstehen, sondern 
sich als Teil eines hinterfra-
genden Systems sehen." 

lfd. 
Nr. 

       Kriterien 
 
Literatur 

Ko-Design 1) Merkmale lernender Ver-
fahren 2) 

Selbsthinterfragende 
Behörde 3) 

Juristische Analysen, Beteiligungsrecht 

1 Barth et al. 
2018 

nimmt Bezug zu den Möglichkei-
ten, Akteure aktiv(er) an den 
Verfahren bzw. deren Ausgestal-
tung mitwirken zu lassen. Zeigt 
Grenzen für die Behörden auf.  

Arbeitet heraus - anhand einer 
Konfliktanalyse - wie die Behör-
de in unterschiedlichen Verfah-
rensstadien die Situation analy-
sieren und Schlussfolgerungen 
für den weiteren Prozess ziehen 
kann 

Zusammenspiel der für Ge-
nehmigung, für Bauleitpla-
nung und für Regionalpla-
nung zuständigen Akteure 
gemeinsam mit Vorhabenträ-
ger und Standortkommune: 
Frühzeitige Kooperation und 
Verantwortungsklärung im 
Hinblick auf Öffentlichkeitsbe-
teiligung 

2 Erbguth 2018 Steckt enge Grenzen für den 
Einsatz weitgefasster Beteili-
gungsmöglichkeiten.  

Legt die Öffentlichkeitsbeteili-
gung stark auf den Aspekt Ak-
zeptanz fest. Erkennt an, dass 
eine verbesserte Kommunikati-
on hilfreich für Behörde sein 
kann.  

Vermittelt ein "traditionelles" 
Bild einer Behörde - Aus-
gangspunkt kann hier sein, 
die Neuerungen des StandAG 
festzuhalten.  
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3 Wiegand 
(2014) 

Stellt allg. die 2013-Regelung 
des StandAG dar und erläutert, 
inwiefern es Regelung ohne 
entsprechende Vergleichbarkeit 
zu anderen Rechtsgebieten sind 

  Prüft die verschiedenen Zwi-
schenentscheidungen kritisch 
vor der Stendal-Entscheidung 
des BVerfG und sieht die 
Regelungen als zweifelhaft 
an. Bezieht sich auf die 
Schwierigkeiten, die für die 
Behörde im Spagat zwischen 
den verschiedenen Entschei-
dungen und Beteiligungsfor-
men ergeben 

4 Keienburg 
2014 

Kritische Anmerkungen zur 
Schnittstelle zwischen Exekutive 
und der weitreichenden Beteili-
gungsform. 

    

5 Schlacke 
2017 

  Hinterfragt den mehrstufigen 
Rechtsschutz im StandAG 
2017, kann Auswirkungen auf 
das weitere Verfahren haben.  

Fragen des Rechtsschutzes 
berühren unmittelbar die 
Entscheidungskompetenz 
bzw. "-freudigkeit" der Behör-
den. Im Hinblick auf mögliche 
Klagen ist die Behörde gehal-
ten, alle rechtlich möglichen 
Konsequenzen im Vorfeld zu 
begutachten!  

6 Smeddinck 
und Roßeg-
ger 2013 

Aktuelle Partizipationsdiskussion 
in der Rechtswissenschaft: fort-
schrittliche Sichtweise: rechtliche 
und außerrechtliche Faktoren, 
formelle und informelle Öffent-
lichkeitsbeteiligung werden zu-
sammen gesehen. Als Gegenpol 
dazu Verweis auf Hien 2011: bei 
grundsätzlicher Ablehnung hilft 
frühzeitige Beteiligung nicht zu 
mehr Akzeptanz, rechtstaatliche 
getroffene Entscheidungen müs-
sen nicht von allen akzeptiert 
werden, größerer Beteiligung 
nicht legitimierter Gruppen kann 
zu weniger demokratischen 
Entscheidungen führen. (S. 551) 

StandAG sieht die Weiterent-
wicklung der Verfahren zur ÖB 
vor. Weitere Beteiligungsformen 
können über die gesetzlich 
geregelten Mindestanforderun-
gen hinausgehen. (S. 555) 

  

1) Ko-Kreation bei der Gestaltung von Beteiligungsverfahren und der Berücksichtigung der 
Ergebnisse bei behördlichen Entscheidungen 

2) Merkmale selbsthinterfragender, lernender Verfahren (in der Praxis umstrittener Großvor-
haben) 

3) Organisationskultur selbsthinterfragender Institutionen / Behörden 
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    AP 4 

lfd. 
Nr. 

      Kriterien 
 
Literatur 

Abgrenzung des Begriffs  
1) 

Eigenschaften und Funkti-
onen von Narrativen  

2) 

Narrativ als Kommunika-
tion von Zukunftsbildern 

3) 

1 Brown 2017   Narrative sind strukturierend 
und ordnend, d.h. eigene Ein-
stellungen und Wahrnehmun-
gen können hierdurch struktu-
riert wiedergegeben werden. 
Häufig sind diese persönlichen 
N.e ohne ein definitives Ende,  
erlauben folglich eine Weiter-
entwicklung in der Zukunft. Der 
kulturelle Kontext beeinflusst  
die Konstruktion und Interpreta-
tion von N.en (S. 219)  

  

2 Chlopczyk 
2017 

  Orientierung geben, Wissen 
vermitteln und das kollektive 
Gedächtnis über Geschichten 
verfügbar halten sowie Verweis 
auf kulturelle Normen und Wer-
te (Vorstellungen des guten 
Mitarbeiters, richtiges vs. fal-
sches Verhalten…) und es wird 
eine gemeinsame Identität 
konstruiert  

  

3 Espinosa & 
Fischer 2017 

Beitrag unterscheidet zwischen 
Diskurs nach Keller (2005 und 
Narrativen nach Viehöver (2006)  

1. Kommunikation ermöglichen 
- Aufzeigen was getan werden 
muss, indem Bedeutungen 
zusammengefasst werden und 
Schlussfolgerungen abgeleitet 
werden 
2.Wertesysteme erhalten oder 
verändern über die Schaffung 
moralischer Ordnung 
3. Bezugspunkte für soziale 
Akteure bieten über Mythen, 
Weltanschauungen, Motivatio-
nen, Bezugspunkte... 
4. Politisches Allianzen und 
kollektives Handeln konfigurie-
ren über die Schaffung von 
Gemeinsamkeiten und Solidari-
tät zwischen Akteuren 
5. politische Positionen und 
strategische Legitimation pro-
duzieren  

Prüft sechs Hypothesen zum 
Erfolg von Narrativen (zu 
Glaubwürdigkeit, Gemein-
samkeiten zu dominantem 
Diskurs, Anpassungsfähig-
keit, Einbettung in histori-
schen Kontext, Kommunikati-
on von Problemen, Alltags-
sprache)  
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4 Geiger 2006 Unterscheidung zwischen Erzäh-
lung und Diskurs 

1. transportiert Bildung über 
gute Leistung 2. geben gesell-
schaftlichen Institutionen Legi-
timität  
3. transportieren verschiedene 
Zwecksetzungen gleichzeitig4. 
Erzählweise unterliegt Regeln, 
d.h. in zeitlicher oder themati-
scher Weise gegliedert und 
damit in historischen oder so-
zialen Kontext eingeordnet. 5. 
Referenz einer Erzählung ge-
hört immer einer vergangenen 
Zeit an, im Akt der Erzählung 
aber immer zeitgenössisch.  
Narratives Wissen muss nicht 
wissenschaftlichen Kriterien 
genügen, aber den Kriterien 
eines bestimmten Gesprächs-
kreises oder einer bestimmten 
Kultur, die dort implizit Geltung 
haben. S. 175 
Narratives Wissen ist selektiv --
> es vergisst, es gibt Dinge die 
nie ausgesprochen werden und 
damit nicht erinnert werden 
sondern vergessen 
Kulturelle Kriterien geben vor an 
was erinnert wird und was ver-
gessen wird, wer weiß und wer 
nicht weiß. Legitimation findet 
implizit und unreflektiert statt.  

  

5 Geisslinger 
2017 

  „Damit sind Geschichten eine 
Art Vermittlungsinstanz zwi-
schen den individuellen Le-
benswelten und den gesell-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen. Vor diesem Hintergrund 
wird klar, dass eine Erweiterung 
und Veränderung von Erzähl-
möglichkeiten auch eine Erwei-
terung von Handlungsmöglich-
keiten nach sich zieht, also 
Handlungsräume öffnet, die erst 
durch den Deutungsraum von 
Geschichten wirksam werden.“ 
S.9 

  

6 Drögemüller 
2018 

    Hinweise zu Reversibilität, 
Transparenz und Monitoring 

7 Grunwald 
2012 

    Technikzukünfte, Medium von 
Zukunftsdebatten, vision 
assessment 
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8 Lösch et al. 
2016 

    soziotechnische Zukünfte 
proklamieren unterschiedliche 
oder konträre Zukünfte basie-
rend auf bspw. großen öffent-
lichen Debatten wie bei der 
Atomkraft. Treten in unter-
schiedlichen Formen auf, z.B. 
Technikleitbildern, For-
schungslinien oder als Teil 
wissenschaftlich erarbeiteter 
Produkte wie Szenarien, 
Roadmaps...Sie können auch 
als Visionen formuliert sein. 
Soziotechnische Zukünfte 
nicht nur in Texten ausformu-
liert sondern materialisieren 
sich auch in Bildern, Gegen-
ständen oder Organisationen 
"Soziotechnische Zukünfte 
sind in der Gesellschaft wirk-
mächtig, da sie das Denken 
und Handeln, Wissen und 
Entscheiden der sich mit 
ihnen befassenden Akteure 
beeinflussen. Dies verdankt 
sich der Tatsache, dass sie 
Ausdruck bestimmter Wün-
sche, Befürchtungen, Ziele, 
Interessen, Zustände und 
Selbstverständnisse von 
gesellschaftlichen Gruppen 
oder Einzelpersonen sind."  

9 Viehöver 
2011 

In Narrationen fließen die Motive 
des Erzählers, die Kontextbedin-
gungen unter denen diese erzählt 
werden sowie die Motive der 
Zuhörer ein. Sozialstrukturelle 
Faktoren und kulturelle Traditio-
nen werden in Narrationen ein-
gewoben. „Narrativisierung um-
fasst dabei die Arbeit der Katego-
risierung und Identifikation, die 
Positionierung des Erzählers 
selbst und anderer Personen, 
Ereignisse und 'Objekte' in einem 
Netz von Beziehungen und in 
einem Handlungsablauf (Plot).“ S. 
199 
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10 Viehöver 
2014 

Erzählung ist eine narrative Aus-
sage, d.h. einen(formal) struktu-
rierten mündlichen, schriftlichen 
oder visuellen) Diskurs, welcher 
in strukturierter Form (z. B. durch 
Plots, binare Oppositionen, Kol-
lektivsymbole, Aktanten, Wert- 
und Argumentstrukturen) über 
eine Reihe von Vorkommnissen 
in der Welt berichtet. 
Eine Geschichte spricht gibt „rea-
le“ oder „fiktive“ „Ereignisse“ bzw., 
Vorkommnisse‘ in der Welt, von 
denen Erzählungen jeweils be-
richten wider. Hier sind es die 
Situationskontexte, Dinge, Hand-
lungen, Figuren und deren Bezie-
hungen, auf die in der Erzählung 
Bezug genommen wird.  

   

11 Weber 2017 Narrativ vs. Geschichte „Narrative 
leiten sich von der Interpretation 
einer Geschichte und der Attribu-
tion von Bedeutung in der sozia-
len Aktion ab.“ 
„Rezipienten nehmen Geschich-
ten nicht einfach auf, sondern 
interpretieren die Kernelemente 
von Geschichten. Narrative ent-
stehen erst durch Dechiffrieren 
der Geschichte eines Rezipien-
ten.“ 
„Der Rezipient schlüpft beim 
Dechiffrieren der Geschichte in 
die Rolle des Autors zweiter Art 
und trägt sein Narrativ als neuer 
Autor weiter. Geschichte vs. Ar-
gument:  Argumente zielen auf 
die Verifizierung der Inhalte ab 
und Geschichten 
auf das Ausmaß der Authentizität. 
 
 

Geschichten als sinnstiftende 
Elemente: 
1. Geschichten helfen beim 
Verständnis von Sachverhalten, 
da sie das Wissen um Ereignis-
se 
mit umliegenden Informationen 
verschmelzen. 
2. Ehemals unabhängige Ereig-
nisse können durch Geschich-
ten in eine Sequenz gefügt 
werden. 
3. Geschichten ermöglichen 
Personen über Themen zu 
sprechen, die unter der Ober-
fläche 
der Wahrnehmung liegen. Die-
se Themen können dann mit 
anderen aktuellen Themen 
in Bezug gesetzt werden. 
4. Geschichten sind Gedächt-
nisstützen, die komplexe Sach-
verhalte leichter zu erinnern 
vermögen. 
5. Geschichten können Hand-
lungen auslösen, bevor Routi-
nen dafür einstehen bzw. kön-
nen 
Routinen bereichern, sobald 
diese etabliert sind. 
6. Geschichten können Men-
schen als Blaupause dazu die-
nen, ähnliche Erfahrungen in 
andere Bereiche zu übertragen. 
7. Geschichten verstärken eine 
Vergemeinschaftung von Wer-
ten, sofern diese im Narrativ 
vorhanden sind.“ 
Weber 2011, 19-20 

  

1) Abgrenzung des Begriffs "Narrativ" zu anderen Begriffen 

2) Eigenschaften und Funktionen von Narrativen allgemein 

3) Narrativ als Kommunikation von Zukunftsbildern 


